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In diesem $bungsbuch wird die Anwendung des Bilanzsteuerrechts anhand von F!llen dar-
gestellt und erl!utert. Die F!lle sind nach Themenbereichen gegliedert. Insbesondere dem An-
f!nger erschließt sich hierdurch die komplexe Rechtsmaterie des Bilanzsteuerrechts. Durch Vor-
bemerkungen und Schaubilder zu den jeweiligen Themenbereichen wird Ihnen als Leser ein
theoretischer $berblick Åber die in Betracht kommende Rechtsmaterie vermittelt, was den Ein-
stieg in die Fallstudien erleichtert. Hierdurch entf!llt auch das Erfordernis von Vorkenntnissen.
Grundkenntnisse in doppelter BuchfÅhrung werden allerdings vorausgesetzt.

Die F!lle sind Åberwiegend sog. „klausurtypische“, F!lle also, die unter Verwendung von Zahlen
und Daten jeweils eine konkrete LÇsung verlangen. Sie sind in der Ausbildung im Steuerfach-
bereich der Fachhochschule fÅr Finanzen Nordkirchen erprobt und haben Anklang gefunden.
Der angehende Steuerinspektor/Diplom-Finanzwirt oder Steuerberater findet alle wichtigen
prÅfungsrelevanten Fragen unter Einschluss der $berleitungsrechnung, der Kapitalanglei-
chungsbuchungen, der Mehr- und Wenigerrechnung und der Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten behandelt. Auch Besonderheiten wie z. B. (mitunternehmerische) Betriebsaufspaltung,
Schwesterpersonengesellschaften, doppelstÇckige Personengesellschaft, Einbringung mit Zu-
zahlung ins PrivatvermÇgen, Ausscheiden mit Sachwertabfindung, Realteilung, GmbH & Co. KG,
Organschaft und Umwandlungen sind dargestellt. Die Fallsammlung dÅrfte darÅber hinaus
auch dem Praktiker eine nÅtzliche Hilfe sein, da sie aktuelle F!lle aus der Praxis in gleicher Weise
berÅcksichtigt.

Die Fallsammlung erschließt den Lehrstoff „am Fall“ und dient damit als Basisliteratur fÅr die
Ausbildung sowie als Repetitorium. Sie erg!nzt das Lehrbuch BuchfÅhrung und Bilanzsteuer-
recht. BerÅcksichtigt ist grunds!tzlich der Rechtsstand ab 1. 7. 2019.

Bei der FÅlle der verarbeiteten Rechtsmaterie lassen sich – trotz grÇßter Sorgfalt – Fehler und
IrrtÅmer nicht immer ganz vermeiden. Verfasser und Verlag sind fÅr entsprechende Hinweise
dankbar.

MÅnster, im November 2019 JÇrg Koltermann
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Kein Produkt ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden kÇnnte. Ihre Meinung ist uns
wichtig! Was gef!llt Ihnen gut? Was kÇnnen wir in Ihren Augen noch verbessern? Bitte ver-
wenden Sie fÅr Ihr Feedback einfach unser Online-Formular auf:

www.nwb.de/go/lb_feedback

Als kleines DankeschÇn verlosen wir unter allen Teilnehmern einmal pro Quartal ein Buch-
geschenk.
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Gewinnermittlungsarten und BuchfÅhrungspflicht TT EE II LL AA

Teil A: Allgemeines Bilanzsteuerrecht

Kapitel 1: Gewinnermittlungsarten und BuchfÅhrungspflicht

1.1 Allgemeines

Bei den ersten drei Einkunftsarten des Einkommensteuerrechts (Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb, selbst!ndige Arbeit) ist Besteuerungsgrundlage der Gewinn (§ 2 Abs. 2 Nr. 1
EStG). Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreibenden ist der Gewinn nach dem Wirt-
schaftsjahr zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist

1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. 7. bis zum 30. 6. (Ausnahmen siehe § 8c
EStG).

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handelsregister eingetragen ist, der Zeitraum fÅr
den sie regelm!ßig AbschlÅsse machen. Dabei umfasst das Wirtschaftsjahr grunds!tzlich ei-
nen Zeitraum von zwÇlf Monaten (§ 8b Satz 1 EStDV). Ausnahmen gibt es z. B., wenn ein Be-
trieb erÇffnet, erworben, aufgegeben oder ver!ußert wird (§ 8b Satz 2 EStDV). In diesen F!l-
len spricht man vom Rumpf-Wirtschaftsjahr. Bei GrÅndung und HR-Eintragung besteht ein
Wahlrecht fÅr den Abschlusszeitpunkt. Die Umstellung eines vom Kalenderjahr abweichen-
den Wirtschaftsjahres kann nur einvernehmlich mit dem FA erfolgen, es sei denn, die Um-
stellung erfolgt auf das Kalenderjahr.

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalenderjahr.

Bei den EinkÅnften aus selbst!ndiger Arbeit (z. B. bei Freiberuflern) ist der Gewinnermittlungs-
zeitraum stets auf das Kalenderjahr bezogen (§ 2 Abs. 7 Satz 2 EStG). Ermittelt ein Freiberufler
seinen Gewinn fÅr ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr, kann die Gewinner-
mittlung der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden. Der im Kalenderjahr bezogene Gewinn
ist im Wege der Sch!tzung zu ermitteln. Dies kann in der Regel durch eine zeitanteilige Auftei-
lung der fÅr die abweichenden Wirtschaftsjahre ermittelten Gewinne erfolgen (BFH v.
23. 9. 1999 IV R 41/98, BStBl 2000 II 24).

FÅr die Ermittlung des Gewinns stellt das EStG mehrere Gewinnermittlungsarten zur Ver-
fÅgung:

" BetriebsvermÇgensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG)

" EinnahmenÅberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG)

" Tonnagebesteuerung (§ 5a EStG)

" Durchschnittss!tze (§ 13a EStG)

Die Wahl einer bestimmten Gewinnermittlungsart ist nicht ohne weiteres in das Belieben des
Steuerpflichtigen gestellt.

Gewerbetreibende, die als Kaufleute (vgl. § 1 HGB) nach Handelsrecht verpflichtet sind, BÅcher
zu fÅhren und in diesen ihre Handelsgesch!fte und die Lage ihres VermÇgens nach den Grund-
s!tzen ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung darzustellen haben (vgl. § 238 HGB), mÅssen auch ihren
steuerlichen Gewinn nach diesen Vorschriften ermitteln (§ 140 AO). Sie sind verpflichtet, neben
der Bilanz auch eine Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen, d. h. eine sog. doppelte Buch-
fÅhrung einzurichten (§ 242 HGB). Die Gewinnermittlung erfolgt faktisch durch Betriebsver-
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mÇgensvergleich und zus!tzlich (doppelt) durch die Gewinn- und Verlustrechnung. Im $brigen
umfassen die BuchfÅhrungspflichten Folgendes:

1. FÅhrung von einem oder mehreren GrundbÅchern zur chronologischen Erfassung der Ge-
sch!ftsvorf!lle. Dabei sind die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen ein-
zeln, vollst!ndig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. Kasseneinnahmen und
Kassenausgaben sind t!glich festzuhalten. Diese Pflicht zur Einzelaufzeichnung besteht aus
ZumutbarkeitsgrÅnden bei Verkauf von Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Per-
sonen gegen Barzahlung nicht. Das wiederum gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige ein elekt-
ronisches Aufzeichnungssystem i. S. des § 146a verwendet (§ 146 Abs. 1 AO. Einzelheiten
hierzu in BMF v. 17. 6. 2019, BStBl 2019 I 518).

2. FÅhrung eines Hauptbuchs (Sachkonten einschl. Erfolgskonten).

3. FÅhrung von Gesch!ftsfreundebÅchern (Personenkonten betr. die Kunden und Lieferanten).

4. Aufstellung von Inventaren und Bilanzen.

Mit Schreiben v. 11. 7. 2019 hat das BdF Grunds!tze aufgestellt zur ordnungsgem!ßen FÅhrung
und Aufbewahrung von BÅchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie
zum Datenzugriff (GoBD). Dieses Schreiben ist bis zur VerÇffentlichung im BStBl auf den Inter-
netseiten des BdF zum Download abrufbar (www.bundesfinanzministerium.de).

Befreit von der handelsrechtlichen Pflicht zur doppelten BuchfÅhrung und Bilanzierung sind Ein-
zelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden Gesch!ftsjahren
nicht mehr als

" 600 000A UmsatzerlÇse und

" 60 000A JahresÅberschuss aufweisen (§ 241a HGB).

Im Fall der NeugrÅndung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die vorgenannten Schwellen-
werte am ersten Abschlussstichtag nach der NeugrÅndung nicht Åberschritten werden. Mit der
Regelung ist keineswegs ein Verbot der BuchfÅhrung und Bilanzierung fÅr die unterhalb der
Schwellenwerte liegenden Einzelkaufleute verbunden. Vielmehr wird diesen die MÇglichkeit er-
Çffnet, ihre BuchfÅhrung und Bilanzierung im Verh!ltnis zum Umfang ihres Gesch!ftsbetriebs
angemessen auszugestalten. Im Ergebnis kÇnnen die unter den Schwellenwerten liegenden Ein-
zelkaufleute damit die fÅr steuerliche Zwecke aufzustellende EinnahmenÅberschussrechnung
gem. § 4 Abs. 3 EStG auch fÅr handelsrechtliche Zwecke nutzen (BT-Drucksache 16/12407 zu
Art. 1 Nr. 2).

Die Vorschrift korrespondiert mit § 141 AO, der fÅr Gewerbetreibende !hnliche Grenzen enth!lt:

" Ums!tze einschließlich der steuerfreien Ums!tze, ausgenommen die Ums!tze nach § 4 Nr. 8
bis 10 UStG, von nicht mehr als 600 000A im Kalenderjahr oder

" einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von nicht mehr als 60 000A im Wirtschaftsjahr.

Im Ergebnis bedeutet dies, dass Einzelkaufleute bzw. Gewerbetreibende, die die vorgenannten
Grenzen einhalten, ihren Gewinn durch EinnahmenÅberschussrechnung ermitteln kÇnnen. Da-
bei ist die fÅr die BuchfÅhrungspflicht maßgebliche Umsatzgrenze i. S. des § 141 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 AO unter Einbeziehung der nicht umsatzsteuerbaren Auslandsums!tze zu ermitteln (BFH
v. 7. 10. 2009 II R 23/08, BStBl 2010 II 219).
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Einzelkaufleute bzw. Gewerbetreibende, die weder nach Handelsrecht (§ 241c HGB) noch nach
Steuerrecht (§ 141 AO) zur doppelten BuchfÅhrung und Bilanzierung verpflichtet sind, kÇnnen
dies freiwillig tun. Steuerlich mÅssen sie dann bei der Bilanzierung die handelsrechtlichen
Grunds!tze ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung beachten, es sei denn es bestehen steuerliche An-
satzwahlrechte (§ 5 Abs. 1 EStG).

Die Bezieher von EinkÅnften aus selbst!ndiger Arbeit (z. B. Freiberufler) haben uneingeschr!nkt
die Wahl zwischen dem

" BetriebsvermÇgensvergleich und der

" EinnahmenÅberschussrechnung.

Die HÇhe von j!hrlichem Umsatz und Gewinn ist unbeachtlich. Entscheiden sie sich fÅr den Be-
triebsvermÇgensvergleich genÅgt statt der doppelten BuchfÅhrung eine einfache BuchfÅhrung,
bei der auf die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung verzichtet wird. FÅr die Bilanzie-
rung ist § 5 EStG unbeachtlich; d. h. es gelten nicht die handelsrechtlichen Vorschriften sondern
ausschließlich die steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften (§ 4 i.V. mit §§ 6-7k EStG).

BBEEIISSPPIIEELL P A betreibt als selbst!ndiger Unternehmen einen Kiosk in Dortmund. Sein Jahresumsatz betr!gt
200.000A, sein j!hrlicher Gewinn 30 000A. Er hat sich

a) ins Handelsregister eintragen lassen,

b) nicht ins Handelsregister eintragen lassen (§ 1 Abs. 2 HGB).

Wie ist der steuerliche Gewinn zu ermitteln?

LL##SSUUNNGG AA)) UUNNDD BB)) P Gem. § 241c HGB ist A nicht verpflichtet, nach Maßgabe des Handelsrechts durch dop-
pelte BuchfÅhrung und Bilanzierung seinen Gewinn zu ermitteln. Er kann dies allerdings freiwillig tun.
Neben der BuchfÅhrung muss er dann j!hrlich Inventur machen und ein Inventarverzeichnis erstellen. A
ist berechtigt, sich zur Gewinnermittlung der EinnahmenÅberschussrechnung zu bedienen.

BBEEIISSPPIIEELL P Dr. A praktiziert als selbst!ndiger Augenarzt in KÇln. Sein Jahresumsatz betr!gt 1 Mio.A, sein
j!hrlicher Gewinn 300 000A. Wie ist der steuerliche Gewinn zu ermitteln?

LL##SSUUNNGG P Dr. A f!llt nicht unter das HGB und auch nicht unter § 5 Abs. 1 EStG. Er kann seinen Gewinn
durch BetriebsvermÇgensvergleich nach § 4 Abs. 1 EStG ermitteln und sich dabei einer einfachen oder
doppelten BuchfÅhrung bedienen. Auch die EinnahmenÅberschussrechnung ist fÅr ihn zul!ssig.

BBEEIISSPPIIEELL P Kaufmann A ist Großh!ndler in Bremen und im Handelsregister Bremen eingetragen. Sein Jah-
resumsatz betr!gt 10 Mio.A und sein j!hrlicher Gewinn 1,5 Mio.A.

LL##SSUUNNGG P A ist sowohl nach Handels- wie nach Steuerrecht buchfÅhrungs- und bilanzierungspflichtig (§ 1
Abs. 1 i.V. mit §§ 238 ff. HGB, § 140 AO i.V. mit § 4 Abs. 1 EStG). Er muss eine doppelte BuchfÅhrung ein-
richten und j!hrlich Inventur machen und ein Inventarverzeichnis erstellen.

Zusammenfassung

Zur EinnahmenÅberschussrechnung sind somit berechtigt:

1. Land- und Forstwirte, die nicht gem. §§ 140, 141 AO zur BuchfÅhrung verpflichtet sind und
auf die § 13a EStG unanwendbar ist (R 13.5 Abs. 1 EStR).

2. Gewerbetreibende, die nicht gem. §§ 140, 141 AO zur BuchfÅhrung verpflichtet sind.

3. Freiberufler ohne Einschr!nkung.

Die EinnahmenÅberschussrechnung verpflichtet nur zur Beachtung bestimmter Aufzeichnungs-
pflichten (vgl. §§ 143, 144 AO, § 22 UStG, § 4 Abs. 7, § 4 Abs. 3 Satz 5 EStG).
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Den BetriebsvermÇgensvergleich praktizieren Land- und Forstwirte und Gewerbetreibende, die
gem. §§ 140, 141 AO zur BuchfÅhrung verpflichtet sind oder die freiwillig BÅcher fÅhren. Auch
Freiberufler kÇnnen freiwillig BÅcher fÅhren und ihren Gewinn durch BetriebsvermÇgensver-
gleich ermitteln; fÅr sie gelten dabei ausschließlich die steuerrechtlichen Bilanzierungsvorschrif-
ten. FÅr Land- und Forstwirte gelten die handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften sinn-
gem!ß (§ 141 Abs. 1 Satz 2 AO).

FÅr Gewerbetreibende, die den BetriebsvermÇgensvergleich praktizieren, gelten fÅr Umfang
und Bewertung des BetriebsvermÇgens zun!chst die „handelsrechtlichen Grunds!tze ordnungs-
m!ßiger BuchfÅhrung“ (GoB); § 5 Abs. 1 EStG. Nur wenn die Anwendung der handelsrechtlichen
GoB zu steuerrechtlich unzutreffenden Bilanzans!tzen fÅhrt, hat das Steuerrecht Vorrang (§ 5
Abs. 6 EStG).

1.2 Technik des BetriebsvermÇgensvergleichs

1.2.1 Gewinnermittlungsformel

Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem BetriebsvermÇgen am Schluss des Wirt-
schaftsjahres und dem BetriebsvermÇgen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres,
vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen. Entnahmen
sind alle WirtschaftsgÅter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), die
der Steuerpflichtige dem Betrieb fÅr sich, fÅr seinen Haushalt oder fÅr andere betriebsfremde
Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Einlagen sind alle WirtschaftsgÅter
(Bareinzahlungen und sonstige WirtschaftsgÅter), die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe
des Wirtschaftsjahres zugefÅhrt hat (§ 4 Abs. 1 EStG i.V. mit R 4.3 EStR). Dass Entnahmen dem
Unterschiedsbetrag hinzugerechnet und Einlagen vom Unterschiedsbetrag abgezogen werden,
beruht darauf, dass diese Vorg!nge die HÇhe des BetriebsvermÇgens beeinflussen aber außer-
betrieblich veranlasst sind, also steuerlich keinen Gewinn oder Verlust darstellen. Daraus ergibt
sich folgende Formel:

BetriebsvermÇgen am Schluss des Wirtschaftsjahres

./. BetriebsvermÇgen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres

Unterschiedsbetrag

+ Entnahmen

./. Einlagen

= Gewinn/Verlust

BBEEIISSPPIIEELL P Am 1. 1. 01 betrug das BetriebsvermÇgen 600 000A. FÅr seinen Haushalt entnahm der Steuer-
pflichtige im Laufe des Jahres 01 einen Betrag von 100 000A. Am 31. 12. 01 betr!gt das Betriebsver-
mÇgen deshalb 500 000A. Weitere Gesch!ftsvorf!lle sind (aus VereinfachungsgrÅnden) in 01 nicht vor-
gekommen. Wie hoch ist der Gewinn 01?

LL##SSUUNNGG P Der Gewinn sollte hier 0A betragen, da gewinnbeeinflussende Vorg!nge nicht vorgekommen
sind. Die Formel best!tigt die Annahme:

BetriebsvermÇgen am 31. 12. 01 500 000A

BetriebsvermÇgen am 1. 1. 01 600 000A

Unterschiedsbetrag - 100 000A

Entnahmen 01 + 100 000A

Gewinn 0A
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BBEEIISSPPIIEELL P Am 1. 1. 01 betrug das BetriebsvermÇgen 600 000A. Wegen eines Liquidit!tsengpasses Åber-
wies der Steuerpflichtige im M!rz 01 einen Betrag von 100 000A von seinem privaten Bankkonto auf
das betriebliche Bankkonto. Im Laufe des Jahres wurde ein Gewinn von 50 000A erwirtschaftet. Am
31. 12. 01 betr!gt das BetriebsvermÇgen deshalb 750 000A. Wie hoch ist der Gewinn 01 nach der Formel
in § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG?

LL##SSUUNNGG P Der steuerliche Gewinn sollte hier 50 000A betragen, da gewinnbeeinflussende Vorg!nge in
dieser HÇhe vorgekommen sind. Die Formel best!tigt die Annahme:

BetriebsvermÇgen am 31. 12. 01 750 000A

BetriebsvermÇgen am 1. 1. 01 600 000A

Unterschiedsbetrag + 150 000A

Einlagen 01 - 100 000A

Gewinn 50 000A

BBEEIISSPPIIEELL P Am 1. 1. 01 betrug das BetriebsvermÇgen 100 000A. Der Steuerpflichtige entnahm im M!rz
und Oktober 01 jeweils 25 000A vom betrieblichen Bankkonto fÅr private Zwecke. Im Laufe desselben
Jahres ergab sich ein Verlust von 70 000A. Am 31. 12. 01 betr!gt das BetriebsvermÇgen deshalb
- 20 000A. Wie hoch ist der Gewinn 01 nach der Formel in § 4 Abs. 1 EStG?

LL##SSUUNNGG P Der steuerliche Gewinn sollte hier - 70 000A betragen, da gewinnbeeinflussende Vorg!nge in
dieser HÇhe vorgekommen sind. Die Formel best!tigt die Annahme:

BetriebsvermÇgen am 31. 12. 01 - 20 000A

BetriebsvermÇgen am 1. 1. 01 100 000A

Unterschiedsbetrag - 120 000A

Entnahmen 01 50 000A

Gewinn - 70 000A

HHIINNWWEEIISS

Der Unterschiedsbetrag ist nicht als Saldo zu verstehen, sondern nach der Thermometer-Metho-
de zu ermitteln, d. h. wenn die Temperatur von + 8º auf - 4º sinkt, ist sie um 12º gefallen.

1.2.2 Ermittlung des BetriebsvermÇgens

Nach § 240 Abs. 1 und 2 HGB i.V. mit §§ 140, 141 AO hat jeder Kaufmann zu Beginn seines Han-
delsgewerbes seine GrundstÅcke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren Gel-
des sowie seine sonstigen VermÇgensgegenst!nde genau zu verzeichnen und dabei den Wert
der einzelnen VermÇgensgegenst!nde und Schulden anzugeben. Er hat demn!chst fÅr den
Schluss eines jeden Gesch!ftsjahres ein solches Inventar aufzustellen. Da die Dauer des Ge-
sch!ftsjahres zwÇlf Monate nicht Åberschreiten darf, f!llt diese Arbeit j!hrlich an.

Der steuerliche Begriff BetriebsvermÇgen ist gesetzlich nicht definiert. Man versteht darunter

1. die Menge aller positiven und negativen WirtschaftsgÅter, die dem Betrieb dienen, und

2. den Saldo aus Besitzposten und Schulden (Kapital, Eigenkapital). $berwiegen die Schulden,
ergibt sich ein negatives BetriebsvermÇgen.
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Ermittelt wird das BetriebsvermÇgen durch Inventur (§§ 240, 241 HGB). Inventur bezeichnet
den Vorgang der Bestandsaufnahme; es handelt sich um die art-, wert- und mengenm!ßige
Feststellung der Besitzposten (VermÇgensgegenst!nde) und Schulden. Man unterscheidet

a) kÇrperliche Inventur und

b) buchm!ßige Inventur.

Die kÇrperliche Inventur erfasst die kÇrperlichen Gegenst!nde und erfolgt durch Z!hlen, Messen
und Wiegen (z. B. Maschinen, Fuhrpark, Gesch!ftsausstattung, Waren, Kassenbestand). Bei der
buchm!ßigen Inventur greift man auf Belege zurÅck, wie etwa auf Rechnungen und Rechnungs-
kopien, KontoauszÅge (z. B. Bankguthaben, Forderungen, Verbindlichkeiten).

Das Ergebnis der Inventur ist im Inventar zu dokumentieren. Das Inventar ist somit das Ver-
zeichnis, in dem die Inventurergebnisse zusammengestellt sind. Im Inventarverzeichnis sind die
VermÇgensgegenst!nde und Schulden nach Art, Menge und Wert erfasst. Seine Form ist einsei-
tig gegliedert:

I. Besitzposten

II. Schulden

III. BetriebsvermÇgen (Kapital, Eigenkapital)

Aus dem Inventarverzeichnis wird die Bilanz abgeleitet; sie ist im Ergebnis ein vereinfachtes In-
ventarverzeichnis. So erscheint z. B. fÅr den Warenbestand nur eine einzige Position mit einem
einzigen Wert, dasselbe gilt fÅr Forderungen und Verbindlichkeiten. Im Gegensatz zum Inven-
tarverzeichnis ist die Bilanz in Kontoform zu erstellen (§ 266 Abs. 1 HGB) und nach § 266 Abs. 2
HGB zu gliedern.

BBEEIISSPPIIEELL P Kaufmann A in KÇln betreibt ein Schuhgesch!ft und hat zum 31. 12. 01 ein Inventarverzeichnis
erstellt. Der Warenbestand umfasst 600 Positionen im Gesamtwert von 12 000A und ist auf 15 Seiten
dargestellt. Nachstehend sind aus VereinfachungsgrÅnden vom Warenbestand nur die ersten beiden Po-
sitionen genannt.

I. Besitzposten

Grund und Boden 600 000A

Geb!ude 540 000A

1 Pkw Marke VW Golf 23 000A

1 Lieferwagen Ford Transit 17 000A

1 BÅroschrank 2 000A

1 Schreibtisch 1 200A

2 Computer 800A

5 Paar Herrenschuhe „Senator“ 350A

8 Paar Damenschuhe „Lady“ 320A

. . . . . . . .usw.: Rest zusammengefasst 11 330A

Forderungen an Kunden Lemke, KÇln 180A

Forderung an Kunden Stein, Bonn 240A
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Bankguthaben 38 000A

Kassenbestand 17 000A

Summe 1 251 420A

II. Schulden

Darlehen von Volksbank KÇln 320 000A

Verbindlichkeit gegenÅber Fa. Salem, DÅsseldorf 18 000A

Verbindlichkeit gegenÅber Fa. Pedik, Aachen 32 000A

USt-Schuld 1 300A

Summe 371 300A

III. BetriebsvermÇgen (Kapital, Eigenkapital)

Summe der Besitzposten 1 251 420A

Summe der Schulden - 371 300A

BetriebsvermÇgen 880 120A

Welches Bild hat die Bilanz bei Beachtung von § 266 Abs. 2 HGB)?

LL##SSUUNNGG P Die Bilanz zum 31. 12. 01 hat folgendes Bild:

Aktiva Passiva

A. AnlagevermÇgen A. Eigenkapital 880 120B

I. Sachanlagen B. Verbindlichkeiten

1. GrundstÅck 1 140 000A 1. GegenÅber Kreditinstituten 320 000A

2. Andere Anlagen 40 000A 2. Aus Lief. und Leistungen 50 000A

3. Gesch!ftsausstattung 4 000A 3. Sonstige (USt) 1 300A

B. UmlaufvermÇgen

I. Vorr!te

1. Waren 12 000A

II. Forderungen

1. Aus Lief. und Leistungen 420A

III. Kassenbestand, Bankguthaben 55 000A

Summe 1 251 420B Summe 1 251 420B

1.2.3 Elektronische "bermittlung an das Finanzamt

Nach § 5b EStG besteht fÅr Stpfl., die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 oder § 5a EStG ermitteln,
die Verpflichtung, den Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz (Taxonomie, www.eSteuer.de) durch DatenfernÅbertragung (elek-
tronisch) zu Åbermitteln. Durch die Taxonomie werden die verschiedenartigen Positionen defi-
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niert, aus denen z. B. eine Bilanz oder eine Gewinn- und Verlustrechnung bestehen kann (also
etwa die Firma des Kaufmanns oder die einzelnen Positionen von Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung) und entsprechend ihrer Beziehungen zueinander geordnet. Der Aufbau der Taxo-
nomie orientiert sich an der HGB-Gliederung, verlangt aber bei vielen Positionen eine deutlich
detailliertere Darstellung. So sind z. B. unter der Bilanzposition „technische Anlagen und Maschi-
nen“ einzeln aufzufÅhren: Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge, Betriebsvorrich-
tungen, Reserve- und Ersatzteile, GWG, GWG-Sammelposten, sonstige technische Anlagen und
Maschinen.

§ 5b EStG ist erstmals fÅr Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. 12. 2011 beginnen
(§ 52 Abs. 15a EStG i.V. mit § 1 der AnwZpvV). Deshalb sind die Inhalte der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung fÅr Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. 12. 2011 beginnen, durch Daten-
fernÅbertragung zu Åbermitteln. FÅr das erste Wirtschaftsjahr, das nach dem 31. 12. 2011 be-
ginnt, wird es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung fÅr dieses Jahr noch nicht gem!ß § 5b EStG nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch DatenfernÅbertragung Åbermittelt werden. Eine Bilanz sowie die Gewinn-
und Verlustrechnung kÇnnen in diesen F!llen in Papierform abgegeben werden; eine Gliederung
gem!ß der Taxonomie ist dabei nicht erforderlich. Die Taxonomien sind somit grunds!tzlich fÅr
die Bilanzen aller Wirtschaftsjahre die nach dem 31. 12. 2012 beginnen zu verwenden.

Es besteht fÅr den Steuerpflichtigen gem. § 5b Abs. 1 EStG die MÇglichkeit, den Inhalt des han-
delsrechtlichen Einzelabschlusses mit $berleitungsrechnung oder alternativ eine Steuerbilanz
zu Åbermitteln. Die Steuerbilanz stellt in diesem Fall eine auf den handelsrechtlichen Grunds!t-
zen ordnungsm!ßiger Bilanzierung beruhende Bilanz dar, deren Ans!tze ohne weitere Zus!tze
und Anmerkungen den steuerlichen Vorschriften entsprechen.

Die zus!tzlichen nach § 60 Abs. 3 EStDV der Steuererkl!rung beizufÅgenden Unterlagen (An-
hang, Lagebericht oder PrÅfungsbericht) kÇnnen in den entsprechenden Berichtsteilen der Taxo-
nomie ebenfalls durch DatenfernÅbertragung Åbermittelt werden.

Einzelunternehmen mÅssen neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auch eine
Darstellung der außerbilanziellen Hinzurechnungen und KÅrzungen Åbermitteln. Bei Personen-
gesellschaften kommen die Kapitalkontenentwicklung fÅr jeden einzelnen Gesellschafter sowie
die Sonder- und Erg!nzungsbilanzen hinzu. Kapitalgesellschaften mÅssen neben der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung eine Ergebnisverwendungsrechnung Åbermitteln, wenn ein
Bilanzgewinn ausgewiesen wird. Die $bermittlung einer speziellen steuerlichen Gewinnermitt-
lung ist nicht vorgesehen, weil diese sich aus den Formularen fÅr die KSt-Erkl!rung ergibt.

Auf Antrag kann die FinanzbehÇrde zur Vermeidung unbilliger H!rten auf eine elektronische
$bermittlung verzichten. Dem Antrag wird entsprochen, wenn eine elektronische $bermittlung
fÅr den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persÇnlich unzumutbar ist. Dies ist insbesondere
der Fall, wenn die Schaffung der technischen MÇglichkeiten fÅr eine elektronische $bermittlung
nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand mÇglich w!re oder wenn der Steuer-
pflichtige nach seinen individuellen Kenntnissen und F!higkeiten nicht oder nur eingeschr!nkt
in der Lage ist, die MÇglichkeiten der elektronischen $bermittlung zu nutzen (§ 5b Abs. 2 Satz 2
EStG i.V. mit § 150 Abs. 8 AO, BMF v. 19. 1. 2010, BStBl 2010 I 47).
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Wegen weiterer Einzelheiten vgl. BMF v. 28. 9. 2011 (BStBl 2011 I 855) und v. 5. 6. 2012 (BStBl
2012 I 598).

Anmerkung: Die Taxonomie ist voraussichtlich mit erheblichem Aufwand verbunden. Bei j!hr-
lichen Ums!tzen von bis zu 600 000A und j!hrlichen Gewinnen von bis zu 50 000A (vgl. § 141
AO) sollte ein Wechsel zur EinnahmenÅberschussrechnung erwogen werden. Dabei entfallen
gleichzeitig die j!hrlich vorzunehmenden Inventuren.

1.3 EinnahmenÅberschussrechnung

Gesetzliche Grundlage: § 4 Abs. 3 EStG

Einzelheiten: R 4.5 EStR

Formel Betriebseinnahmen

./. Betriebsausgaben

= Gewinn/Verlust

Der Begriff Betriebseinnahmen ist gesetzlich nicht definiert. § 8 EStG gilt sinngem!ß: Alle GÅter
in Geld oder Geldeswert, die dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer Einkunftsart zufließen. Be-
triebsausgaben sind Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind (§ 4 Abs. 4 EStG).

FÅr die zeitliche Erfassung von Betriebseinnahmen und -ausgaben gilt § 11 EStG: Zu- und Ab-
flussprinzip. Regelm!ßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor Beginn
oder nach Beendigung des Kalenderjahrs zugeflossen oder geleistet sind, gelten als in dem Ka-
lenderjahr bezogen oder geleistet, zu dem sie wirtschaftlich gehÇren (§ 11 Abs. 1 Satz 2 und § 11
Abs. 2 Satz 2 EStG). Kurze Zeit ist bei regelm!ßig wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben in
der Regel ein Zeitraum bis zu zehn Tagen; innerhalb dieses Zeitraums mÅssen die Zahlungen
f!llig und geleistet worden sein. Auf die F!lligkeit im Jahr der wirtschaftlichen ZugehÇrigkeit
kommt es nicht an (H 11 „Allgemeines“ EStH).

Im Prinzip ist die EinnahmenÅberschussrechnung eine reine Geldrechnung. Dabei bleiben
durchlaufende Posten außer Ansatz (§ 4 Abs. 3 Satz 2 EStG). Die AK/HK fÅr abnutzbares Anlage-
vermÇgen kÇnnen nur Åber die AfA (§ 7 EStG) abgesetzt werden; die AK/HK fÅr nicht abnutz-
bares AnlagevermÇgen sowie bestimmte WirtschaftsgÅter des UmlaufvermÇgens erst bei Ver-
!ußerung oder Entnahme (§ 4 Abs. 3 Satz 4 EStG). Im Endergebnis muss die EinnahmenÅber-
schussrechnung zum gleichen Totalgewinn fÅhren wie beim BetriebsvermÇgensvergleich (BFH
v. 2. 10. 2003 IV R 13/03, BStBl 2004 II 985).

Wird der Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG durch den $berschuss der Betriebseinnahmen Åber die
Betriebsausgaben ermittelt, ist die EinnahmenÅberschussrechnung nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch DatenfernÅbertragung zu Åbermitteln. Auf Antrag kann die FinanzbehÇr-
de zur Vermeidung unbilliger H!rten auf eine elektronische $bermittlung verzichten; in diesem
Fall ist der Steuererkl!rung eine Gewinnermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
beizufÅgen (§ 60 Abs. 4 EStDV). Der amtlich vorgeschriebene Datensatz, der nach § 60 Abs. 4
Satz 1 EStDV i.V. mit § 87a Abs. 6 AO durch DatenfernÅbertragung authentifiziert zu Åbermit-
teln ist, wird nach § 87b Abs. 2 AO im Internet unter www.elster.de zur VerfÅgung gestellt. FÅr
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die authentifizierte $bermittlung ist ein Zertifikat notwendig. Dieses wird nach Registrierung
unter www.elster.de ausgestellt.

Auf Antrag kann das Finanzamt entsprechend § 150 Abs. 8 AO in H!rtef!llen auf die $bermitt-
lung der standardisierten EinnahmenÅberschussrechnung nach amtlich vorgeschriebenem Da-
tensatz durch DatenfernÅbertragung verzichten. FÅr die EinnahmenÅberschussrechnung sind in
diesen F!llen Papiervordrucke zur Anlage E$R zu verwenden (BdF v. 17. 10. 2018, BStBl 2018 I
1038).

Die Regelung, nach der bei Betriebseinnahmen von weniger als 17 500A der Steuererkl!rung
anstelle des Vordrucks eine formlose Gewinnermittlung beigefÅgt werden durfte, besteht ab VZ
2017 nicht mehr (BdF v. 9. 10. 2017, BStBl 2017 I 1381).

Folgende Besonderheiten verdienen Beachtung:

1. Zu den Betriebseinnahmen gehÇren auch Sacheinnahmen (§ 8 Abs. 1 EStG). Ist der Gegen-
stand der Sacheinnahme dem UmlaufvermÇgen zuzurechnen, liegt in gleicher HÇhe eine Be-
triebsausgabe vor. GehÇrt der Gegenstand zum abnutzbaren AnlagevermÇgen, ist § 7 EStG
zu beachten (evtl. auch § 6 Abs. 2 oder 2a EStG).

2. Sacheinlagen von UmlaufvermÇgen: Betriebsausgaben unter Beachtung von § 6 Abs. 1 Nr. 5
EStG. Sacheinlagen von abnutzbarem AnlagevermÇgen: Betriebsausgaben nach Maßgabe
des § 7 EStG (evtl. auch § 6 Abs. 2 oder 2a EStG).

3. Bei der Ver!ußerung von abnutzbarem AnlagevermÇgen ist der ErlÇs als Betriebseinnahme
zu erfassen; der Restbuchwert stellt eine Betriebsausgabe dar. &hnlich ist beim Verkauf von
nichtabnutzbarem AnlagevermÇgen und bei bestimmten WirtschaftsgÅtern des Umlaufver-
mÇgens zu verfahren: die ursprÅnglichen AK/HK fÅhren dann zu Betriebsausgaben (§ 4
Abs. 3 Satz 4 EStG).

4. Darlehensaufnahme: Keine Betriebseinnahme; Darlehenstilgung: keine Betriebsausgabe.
Damnum, Zinsen: Betriebsausgabe unter Beachtung von § 11 EStG. Kontokorrentzinsen sind
nur Betriebsausgaben, soweit die KontoÅberziehung betrieblich veranlasst ist (BMF v.
10. 11. 1993, BStBl 1993 I 930).

5. Umsatzsteuer: Die USt ist kein durchlaufender Posten, da sie nicht in fremdem Namen und
fÅr fremde Rechnung vereinnahmt bzw. verausgabt wird. Betriebseinnahmen sind also die
Bruttoeinnahmen, Betriebsausgaben (insbesondere fÅr Ware) die Bruttoausgaben (H 9b „Ge-
winnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG“ EStH). Die USt-Vorauszahlungen stellen eine regel-
m!ßig wiederkehrende Betriebsausgabe dar (BFH v. 1. 8. 2007 XI R 48/05, BStBl 2008 II 282,
BMF v. 10. 11. 2008, BStBl 2008 I 958). Eine Umsatzsteuervorauszahlung, die innerhalb von
zehn Tagen nach Ablauf des Kalenderjahres gezahlt wird, ist auch dann im Jahr ihrer wirt-
schaftlichen ZugehÇrigkeit abziehbar, wenn der 10. Januar des Folgejahres auf einen Sonn-
abend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag f!llt (entgegen EStH 2017, § 11 EStG H 11, Stich-
wort Allgemeines, „Kurze Zeit“, BFH v. 27. 6. 2018 X R 44/16, BStBl 2018 II 781).

6. Unentgeltliche Wertabgaben fÅhren zu Betriebseinnahmen inklusive USt. Die Bewertung
von Sach-, Nutzungs- und Leistungsentnahmen erfolgt ertragsteuerlich mit dem Teilwert
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG.

7. Geldentnahmen und -einlagen sind weder Betriebsausgaben noch Betriebseinnahmen.
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8. Die Bildung und Beibehaltung von gewillkÅrtem BetriebsvermÇgen ist zul!ssig, wenn dies
unmissverst!ndlich durch entsprechende Aufzeichnungen dokumentiert ist (BFH v.
2. 10. 2003 IV R 13/03, BStBl 2004 II 985, BMF v. 17. 11. 2004, BStBl 2004 I 1064).

9. Teilwertabschreibungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG) kÇnnen nicht geltend gemacht werden.
AußergewÇhnliche AfA und Absetzungen fÅr Substanzverringerung sind hingegen zul!ssig
(§ 7 Abs. 1 letzter Satz und Abs. 6 EStG).

10.Die sinngem!ße Inanspruchnahme einer RÅcklage fÅr Ersatzbeschaffung ist zul!ssig (R 6.6
Abs. 5 EStR); ebenso kÇnnen Gewinne aus der Ver!ußerung bestimmter AnlagegÅter auf
ReinvestitionsgÅter Åbertragen werden (§ 6c EStG). Auch § 7g EStG ist anwendbar (§ 7g
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c EStG).

11.Beim Erwerb von WirtschaftsgÅtern auf Rentenbasis ist R 4.5 Abs. 4 EStR zu beachten. Wurde
AV oder UV i. S. von § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG erworben, besteht ein Wahlrecht:

a) Der Zinsanteil in den Rentenzahlungen ist nach der Barwertvergleichsmethode zu ermit-
teln und stellt Betriebsausgabe im Jahr der Zahlung dar.

b) Alternativ: Die Rentenzahlungen sind erfolgsneutral mit dem ursprÅnglichen Rentenbar-
wert zu verrechnen und nach dessen Aufzehrung in voller HÇhe als Betriebsausgaben gel-
tend zu machen (sog. buchhalterische Methode).

Wurde UV (ohne UV i. S. von § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG) erworben, sind die Rentenzahlungen in
voller HÇhe Betriebsausgaben. Der Tod des Rentenberechtigten fÅhrt nicht zu einer Einnah-
me soweit UmlaufvermÇgen erworben wurde, anders beim Erwerb von AnlagevermÇgen.

12.Beim Erwerb von geringwertigen WirtschaftsgÅtern i. S. des § 6 Abs. 2 EStG kommt es fÅr
den Zeitpunkt des sofortigen Betriebsausgabenabzugs auf den Anschaffungszeitpunkt (und
nicht auf den Zahlungszeitpunkt) an.

13.Folgende Vorg!nge werden nicht besonders erfasst: Forderungsverluste, Warenverderb und
-schwund, Warendiebstahl.

14.AK oder HK fÅr UmlaufvermÇgen (z. B. Waren), die im Jahr der Zahlung nicht geltend ge-
macht worden sind und infolge Bestandskraft der entsprechenden Veranlagung auch in die-
sem Jahr nicht geltend gemacht werden kÇnnen, mindern einen sp!ter anfallenden Gewinn
aus der Ver!ußerung oder Entnahme des Wirtschaftsgutes (BFH v. 30. 6. 2005 IV R 20/04,
BStBl 2005 II 758).

15.Sind Aufwendungen auf ein Wirtschaftsgut nicht als Betriebsausgaben abgezogen, sondern
zu Unrecht als Herstellungskosten erfasst worden, kann bei der Gewinnermittlung nach § 4
Abs. 3 EStG der Abzug nicht in einem sp!teren Veranlagungszeitraum nachgeholt werden
(BFH v. 21. 6. 2006 XI R 49/05, BStBl 2006 II 712). Ferner darf auch im Rahmen der Gewinner-
mittlung nach § 4 Abs. 3 EStG vers!umte AfA auf ein zun!chst nicht als BetriebsvermÇgen
erfasstes Wirtschaftsgut nicht nachgeholt werden (BFH v. 22. 6. 2010 VIII R 3/08, BStBl 2010
II 1035).

16.Erh!lt ein Steuerpflichtiger mit Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG fÅr die Anschaffung
oder Herstellung bestimmter WirtschaftsgÅter Çffentliche InvestitionszuschÅsse, so mindern
diese die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bereits im Jahr der Bewilligung und nicht
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im Jahr der Auszahlung. Sofern der Empf!nger den Zuschuss sofort als Betriebseinnahme
versteuern will, muss er das entsprechende Wahlrecht ebenfalls im Jahr der Zusage ausÅben
(BFH v. 29. 11. 2007 IV R 81/05, BStBl 2008 II 561).

FFAALLLL 11 –– TTEECCHHNNIIKK DDEESS BBEETTRRIIEEBBSSVVEERRMM%%GGEENNSSVVEERRGGLLEEIICCHHSS

Sachverhalt

1 2 3 4

BV 31. 12. 02 40 000A 25 000A ./. 5 000A 60 000A

BV 31. 12. 01 10 000A 35 000A 20 000A ./. 6 000A

Gewinn/Verlust

5 6 7 8

BV 31. 12. 02 20 000A ./. 6 000A 40 000A 12 000A

BV 31. 12. 01 45 000A 18 000A 30 000A ./. 8 000A

Unterschied

Entnahmen 02 32 000A 16 000A 30 000A 26 000A

Einlagen 02 3 000A 8 000A 70 000A 1 000A

Gewinn/Verlust

Frage

Welche Gewinne/Verluste ergeben sich?

LL%%SSUUNNGG

1 2 3 4

BV 31. 12. 02 40 000A 25 000A ./. 5 000A 60 000A

BV 31. 12. 01 10 000A 35 000A 20 000A ./. 6 000A

Gewinn/Verlust + 30 000A ./. 10 000A ./. 25 000A + 66 000A

5 6 7 8

BV 31. 12. 02 20 000A ./. 6 000A 40 000A 12 000A

BV 31. 12. 01 45 000A 18 000A 30 000A ./. 8 000A

Unterschied ./. 25 000A ./. 24 000A + 10 000A + 20 000A

Entnahmen 02 + 32 000A + 16 000A + 30 000A + 26 000A

Einlagen 02 ./. 3 000A ./. 8 000A ./. 70 000A ./. 1 000A

Gewinn/Verlust + 4 000A ./. 16 000A ./. 30 000A + 45 000A
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Fall 2

FFAALLLL 22 –– $$BBEERRPPRR$$FFUUNNGG EEIINNEERR EEIINNNNAAHHMMEENN$$BBEERRSSCCHHUUSSSSRREECCHHNNUUNNGG

Sachverhalt

Ein Haushaltsger!te-Einzelh!ndler hat fÅr 01 folgende EinnahmenÅberschussrechnung erstellt:

Betriebseinnahmen

ErlÇse aus Warenverk!ufen einschließlich 19 % USt 226 100A

Einlage von zum Verkauf bestimmten Åber drei Jahre alten, gebrauchten
Elektroger!ten aus dem eigenen Haushalt (Teilwert 1 000A), gemeiner Wert 1 700A

Summe 227 800A

Betriebsausgaben

Miete fÅr Gesch!ftsr!ume (f!llig am Monatsanfang)

Jan. 01, bezahlt 22. 12. 00 1 500A

Wareneinkauf einschl. 19 % USt 142 800A

Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung

f!llig und gezahlt fÅr 1 Jahr im Voraus am 1. 12. 01 1 200A

AfA fÅr Pkw (zutreffend) 3 500A

Anteil an Elektroeinkaufsgenossenschaft
In 01 an das FA gezahlte USt

2 000A
5 600A

USt-Vorauszahlung fÅr Dez. 01 (gezahlt 10. 1. 02) 600A

Anschaffung Lieferwagen 10. 1. 01, bezahlt 10. 2. 01,
Nutzungsdauer 6 Jahre, 30 000A zzgl. 5 700A USt 35 700A

Zinsen (500A) und Tilgung (1 500A) fÅr

betriebliches Darlehen, bezahlt 5. 1. 02 fÅr 01 2 000A

Sonstige Betriebsausgaben einschl. 2 000A USt 30 000A 224 900A

Gewinn 2 900A

Nicht berÅcksichtigt ist eine am 1. 10. 01 erfolgte Warenentnahme: Anschaffung und Bezahlung
1. 7. 00 2 000A zzgl. USt; Einkaufspreis 1. 10. 01 2 500A zzgl. USt. Der auch fÅr Privatfahrten ver-
wendete Pkw wurde vor drei Jahren zum Bruttolistenpreis von 20 000A angeschafft und wird
zu mehr als 50 % betrieblich genutzt. Die Voraussetzungen fÅr die Anwendung des § 7g Abs. 5
EStG sind erfÅllt. Der Unternehmer hat der Anwendung der 1-%-Regelung auch fÅr USt-Zwecke
zugestimmt.

Frage

Ist der ermittelte Gewinn steuerrechtlich zutreffend? Es wird ein mÇglichst niedriger Gewinn
gewÅnscht; Centbetr!ge sind kaufm!nnisch zu runden.

LLIITTEERRAATTUURRHHIINNWWEEIISS

Bilke/Heining/Mann, Lehrbuch BuchfÅhrung und Bilanzsteuerrecht, 12. Aufl., Teil B Kapitel 9.3.
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Fall 2

LL%%SSUUNNGG

Die LÇsung folgt weitestgehend dem Vordruck „EinnahmenÅberschussrechnung – Anlage E$R“:

Betriebseinnahmen

Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen 190 000A

Vereinnahmte USt 36 100A

USt auf unentgeltliche Wertabgaben
19 % von 2 500A
19 % von 1 920A

475A
365A

Private Kfz-Nutzung
Sonstige Sachentnahmen

2 400A
2 500A

Summe 231 840A

Betriebsausgaben

Wareneinkauf (netto)
Einlage von Waren
AfA Pkw
AfA Lieferwagen 30 000A/6 Jahre ND
Sonderabschreibung Lieferwagen 20 %

120 000A
1 000A
3 500A
5 000A
6 000A

Miete fÅr Gesch!ftsr!ume

Januar 01, bezahlt 22. 12. 00 1 500A

Zinsen 500A

Gezahlte Vorsteuerbetr!ge
(5 700A + 22 800A + 2 000A) 30 500A

In 01 an das FA gezahlte USt 5 600A

USt-Vorauszahlung Dez. 01 600A

Kfz-Steuer und Kfz-Versicherung 1 200A

Sonstige Betriebsausgaben 28 000A 203 400A

Gewinn 28 440A

HHIINNWWEEIISS

Entnahmen sind mit dem Teilwert zu bewerten (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG), hier also mit 2 500A. Die
USt bemisst sich nach dem Einkaufspreis zum Zeitpunkt des Umsatzes (§ 10 Abs. 4 Nr. 1 UStG),
hier also ebenfalls mit 2 500A. Die mit dem Teilwert (§ 6 Abs. 1 Nr. 5a EStG) zu bewertende Ein-
lage der Haushaltsger!te fÅhrt zun!chst zu Betriebsausgaben; der (sp!tere) VerkaufserlÇs fÅhrt
dann zu steuerpflichtigen Betriebseinnahmen. Rechnungsabgrenzungsposten (hier Kfz-Steuer
und Kfz-Versicherung) werden bei der EinnahmenÅberschussrechnung nicht gebildet; es gilt das
Zu- und Abflussprinzip (§ 11 EStG). FÅr die Zinsen, die Januarmiete 01 und die USt-Vorauszah-
lung fÅr Dezember 01 gilt die Ausnahmeregelung des § 11 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 EStG,
es handelt sich um wiederkehrende Ausgaben. Die Ausgaben fÅr den Genossenschaftsanteil
kÇnnen erst bei Ver!ußerung desselben als Betriebsausgaben berÅcksichtigt werden (§ 4 Abs. 3
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Fall 3

Satz 4 EStG). FÅr abnutzbares AnlagevermÇgen (hier Pkw und Lieferwagen) gelten die §§ 7, 7g
EStG. Die Sonderabschreibung fÅr den Lieferwagen beruht auf § 7g Abs. 5 EStG. Darlehenstil-
gungen stellen begrifflich keine Betriebsausgaben dar.

FÅr Fahrzeuge, die zu mehr als 50 % betrieblich genutzt werden, ist der Nutzungswert grund-
s!tzlich pauschal nach der sog. 1-%-Regelung zu ermitteln (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 EStG): 1 % von
20 000A = 200A. FÅr 12 Monate ergeben sich 2 400A. Der Vorgang unterliegt auch der USt. FÅr
Umsatzsteuerzwecke kann aus VereinfachungsgrÅnden von dem Nutzungswert fÅr die nicht
mit Vorsteuern belasteten Kosten ein Abschlag von 20 % vorgenommen werden, sodass die USt
wie folgt berechnet werden kann: 19 % von 80 % von 2 400A = 365A.

FFAALLLL 33 –– NNIICCHHTTKKAAUUFFMMAANNNN

Sachverhalt

Am 1. 6. 01 erÇffnete F. GrÅn einen Bio-Laden. Er betreibt das Gewerbe allein, t!tigt ausschließ-
lich Barverk!ufe und hat nur wenige Lieferanten.

Seinen Gewinn ermittelt er gem. § 4 Abs. 3 EStG durch EinnahmenÅberschussrechnung. Eine
Eintragung im Handelsregister besteht nicht. Im Kalenderjahr 04 erzielt F. GrÅn erstmals einen
Gewinn von mehr als 60 000A.

Frage

Welche Aufzeichnungspflichten hat F. GrÅn zu beachten und unter welchen Voraussetzungen
kommen BuchfÅhrungspflichten auf ihn zu?

LL%%SSUUNNGG

Eine BuchfÅhrungspflicht besteht zun!chst fÅr F. GrÅn nicht, da er keinen kaufm!nnisch einge-
richteten Gesch!ftsbetrieb benÇtigt (§ 1 Abs. 2 HGB) und somit § 140 AO auf ihn nicht anwend-
bar ist. F. GrÅn hat aber Aufzeichnungspflichten zu beachten. Diese bestehen im Wesentlichen
darin, dass

1. der Wareneingang aufgezeichnet wird (§ 143 AO). Diese Aufzeichnungspflicht kann auch
durch die geordnete Ablage der Belege erfÅllt werden (§ 146 Abs. 5 AO);

2. die vereinnahmten Entgelte und die Entgelte fÅr zum Vorsteuerabzug berechtigende Leis-
tungen sowie die Bemessungsgrundlage fÅr unentgeltliche Wertabgaben aufgezeichnet
werden (§ 22 UStG).

Unter den Voraussetzungen des § 141 AO kann F. GrÅn unabh!ngig von den handelsrechtlichen
Vorschriften buchfÅhrungspflichtig werden. Da in 04 der Gewinn 60 000A Åberschritten hat, ist
§ 141 Abs. 1 Nr. 4 AO erfÅllt. Die BuchfÅhrungspflicht beginnt allerdings erst vom Beginn des
Kalenderjahres an, das auf die Bekanntgabe der Mitteilung folgt, durch die die FinanzbehÇrde
auf den Beginn dieser Verpflichtung hingewiesen hat. Wenn im vorliegenden Fall die Steuerer-
kl!rung 04 in 05 vom zust!ndigen Finanzamt bearbeitet wird, muss F. GrÅn damit rechnen, dass
er im Laufe des Jahres 05 aufgefordert wird, ab 1. 1. 06 BÅcher zu fÅhren und aufgrund j!hr-
licher Bestandsaufnahmen AbschlÅsse zu machen. F. GrÅn muss dann die handelsrechtlichen
Grunds!tze ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung beachten, ohne Kaufmann zu sein (§ 5 Abs. 1 EStG).
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Fall 4

Wegen des Inhalts der BuchfÅhrungspflichten vgl. R 5.2 EStR. Die Einrichtung einer doppelten
BuchfÅhrung ist bei Nichtkaufleuten (wie hier) nicht erforderlich; es genÅgt sog. einfache Buch-
fÅhrung (§ 141 Abs. 1 Satz 2 HGB), bei der auf die j!hrliche GegenÅberstellung der Aufwendun-
gen und Ertr!ge verzichtet wird.

FFAALLLL 44 –– KKAAUUFFMMAANNNN

Sachverhalt

A hat am 1. 10. 01 einen Großhandel fÅr Friseurbedarf erÇffnet. Die Firma ist im Handelsregister
eingetragen. Die Gewinne des A betragen von Anfang an mehr als 60 000A j!hrlich.

Frage

Hat A BuchfÅhrungs- oder Aufzeichnungspflichten zu beachten, und worin bestehen diese im
Wesentlichen?

LL%%SSUUNNGG

Durch die Art seiner T!tigkeit erlangt A die Stellung eines Kaufmanns (§ 1 HGB). Er war ver-
pflichtet, seine Firma ins Handelsregister eintragen zu lassen (§ 29 HGB). Er ist somit grunds!tz-
lich gem. §§ 238 ff. HGB buchfÅhrungspflichtig. Da der JahresÅberschuss mehr als 60 000A be-
tr!gt, sind die diesbezÅglichen Befreiungsvorschriften (vgl. §§ 241a, 242 Abs. 4 HGB) auf ihn
nicht anwendbar.

Auf die ErfÅllung der Voraussetzungen zur BuchfÅhrungspflicht gem. § 141 AO kommt es nicht
an, da die handelsrechtliche BuchfÅhrungspflicht im zu beurteilenden Fall unmittelbar auch fÅr
das Steuerrecht gilt (§ 140 AO). Zur ErfÅllung der BuchfÅhrungspflicht hat A sich der doppelten
BuchfÅhrung zu bedienen. Er muss u. a. fÅhren:

1. Ein oder mehrere GrundbÅcher zur chronologischen Erfassung der Gesch!ftsvorf!lle. Dabei
kÇnnen z. B. die baren Gesch!ftsvorf!lle im Kassenbuch festgehalten werden, w!hrend die
grundbuchm!ßige Erfassung der unbaren Gesch!ftsvorf!lle durch eine geordnete Belegabla-
ge erfolgen kann, was ausdrÅcklich fÅr zul!ssig erkl!rt ist (§ 146 Abs. 5 AO, § 239 Abs. 4
HGB).

2. Gesch!ftsfreundebuch (Personenkonten betr. die Kunden und Lieferanten).

3. J!hrlich zu erstellendes Inventarverzeichnis aufgrund von Inventuren als Grundlage fÅr die
JahresabschlÅsse (Bilanzen), vgl. §§ 240, 242 HGB.

4. J!hrliche Gewinn- und Verlustrechnungen (§ 242 Abs. 2 HGB).

Wegen weiterer Einzelheiten vgl. R 5.2 EStR.
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Kapitel 2: Bilanzierungsgrunds!tze

2.1 Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen Grunds!tze ordnungsm!ßiger
BuchfÅhrung fÅr die steuerliche Gewinnermittlung

2.1.1 Allgemeines

Durch § 5 Abs. 1 EStG werden die Bilanzierungsvorschriften des HGB Teil des Steuerrechts. Be-
steht eine Handelsbilanz, die den Vorschriften des HGB entspricht, ist diese grunds!tzlich der
Besteuerung zugrunde zu legen. Enth!lt die Handelsbilanz Ans!tze, die den steuerrechtlichen
Bestimmungen zuwider laufen, endet die Anwendbarkeit des HGB (Bewertungsvorbehalt nach
§ 5 Abs. 6 EStG). Steuerliche Ansatzgebote und -verbote ergeben sich zum einen aus § 5 Abs. 2
bis 5 und 7 EStG und aus den steuerlichen Bewertungsvorschriften in §§ 6, 7 EStG, die Unterbe-
wertungen untersagen. Soweit der Steuerpflichtige keine gesonderte Steuerbilanz aufstellt, ist
Grundlage fÅr die steuerliche Gewinnermittlung die Handelsbilanz unter Beachtung der vor-
geschriebenen steuerlichen Anpassungen (§ 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV). Zur weiteren Anwendung
des § 5 Abs. 1 EStG siehe BMF v. 12. 3. 2010, BStBl 2010 I 239).

Die Inanspruchnahme steuerlicher Bewertungsfreiheiten und -wahlrechte (z. B. degressive statt
lineare AfA-Methode, RÅcklage nach § 6b EStG, Sonder- und Teilwertabschreibungen) setzt nicht
mehr voraus, dass in HB und StB einheitlich verfahren wird. Dasselbe Wirtschaftsgut kann des-
halb in der HB degressiv und in der StB linear abgeschrieben werden. Denn durch die Neufas-
sung des § 5 Abs. 1 EStG ist die sog. umgekehrte Maßgeblichkeit entfallen. Demnach kÇnnen
steuerliche Wahlrechte unabh!ngig von der Handelsbilanz in der Steuerbilanz ausgeÅbt wer-
den. Die Steuerbilanz pr!judiziert damit um den Preis der Aufgabe der Einheitsbilanz nicht l!n-
ger die Handelsbilanz. Voraussetzung fÅr die AusÅbung steuerlicher Wahlrechte ist nach § 5
Abs. 1 Satz 2 EStG die Aufnahme der WirtschaftsgÅter, die nicht mit dem handelsrechtlich maß-
geblichen Wert in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, lau-
fend zu fÅhrende Verzeichnisse. Die Verzeichnisse sind Bestandteil der BuchfÅhrung. Sie mÅssen
nach § 5 Abs. 1 Satz 3 EStG den Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, die Vorschrift des ausgeÅbten steuerlichen Wahlrechts und die vorgenom-
menen Abschreibungen enthalten. Bei der AusÅbung steuerlicher Wahlrechte fÅr Wirtschafts-
gÅter des SonderbetriebsvermÇgens ist eine gesonderte Aufzeichnung nach § 5 Abs. 1 Satz 2
EStG nicht erforderlich. Dies gilt auch fÅr Umwandlungsvorg!nge des Umwandlungssteuer-
rechts.

2.1.2 Umfang des BetriebsvermÇgens nach Handels- und Steuerrecht

FÅr die steuerrechtliche Bilanzierung dem Grunde nach ist der Begriff BetriebsvermÇgen steuer-
rechtlich auszulegen (BFH v. 3. 2. 1969 GrS 2/68, BStBl 1969 II 291). Daraus folgt, soweit nicht ex-
plizit gesetzlich etwas Anderes gilt:

1. Handelsrechtliche Ansatzgebote und -verbote fÅhren zu entsprechenden steuerrechtlichen
Ansatzgeboten und -verboten.

2. Handelsrechtliche Aktivierungswahlrechte bedeuten steuerrechtlich Aktivierungsgebote.
Ausnahme: selbst geschaffene immaterielle WirtschaftsgÅter. Nach § 248 Abs. 2 HGB kÇn-
nen selbst geschaffene immaterielle VermÇgensgegenst!nde des AnlagevermÇgens als Ak-



18

TT EE II LL AA Allgemeines Bilanzsteuerrecht

tivposten in die Bilanz aufgenommen werden, soweit es sich nicht um Marken, Drucktitel,
Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle VermÇgensgegenst!nde des
AnlagevermÇgens handelt. Eine Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Wirtschafts-
gÅter des AnlagevermÇgens ist nach § 5 Abs. 2 EStG ausgeschlossen. Das Aktivierungswahl-
recht in der Handelsbilanz fÅhrt nicht zu einem Aktivierungsgebot in der Steuerbilanz.

3. Handelsrechtliche Passivierungswahlrechte stellen steuerrechtlich Passivierungsverbote dar.
Ausnahme: FÅr laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen, die vor dem
1. 1. 1987 rechtsverbindlich zugesagt worden sind (sog. Altzusagen), gilt nach Art. 28 des Ein-
fÅhrungsgesetzes zum HGB in der durch Gesetz vom 19. 12. 1985 (BGBl 1985 I 2355, BStBl
1986 I 94) ge!nderten Fassung weiterhin das handels- und steuerrechtliche Passivierungs-
wahlrecht.

4. Handelsrechtliche Passivierungsverbote (§ 249 Abs. 2 HGB) gelten auch steuerrechtlich. Han-
delsrechtliche Passivierungsgebote (§ 249 Abs. 1 HGB) gelten steuerrechtlich nur einge-
schr!nkt. Die steuerrechtlichen Passivierungsverbote ergeben sich aus § 5 Abs. 2a–4b, 7 EStG
(z. B. RÅckstellung fÅr drohende Verluste aus schwebenden Gesch!ften).

Im Wesentlichen bestehen folgende handelsrechtliche Regelungen: Handelsrechtliche Aktivie-
rungsgebote (§ 246 Abs. 1 HGB: Vollst!ndigkeitsgrundsatz) gelten u. a. fÅr:

1. dem Gesch!ftsbetrieb dienende GrundstÅcke, Maschinen (§ 247 Abs. 2 HGB),

2. Waren, Forderungen,

3. Firmenwert (§ 246 Abs. 1 Satz 3 HGB),

4. entgeltlich erworbene immaterielle WirtschaftsgÅter,

5. selbst geschaffene immaterielle VermÇgensgegenst!nde des UmlaufvermÇgens,

6. Rechnungsabgrenzungsposten (§ 250 Abs. 1 HGB).

Handelsrechtliche Aktivierungsverbote ergeben sich in folgenden F!llen:

1. Fremdeigentum (§ 242 Abs. 1 i.V. mit § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB),

2. Selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder verbleichbare im-
materielle VermÇgensgegenst!nde des AnlagevermÇgens (§ 248 Abs. 2 HGB),

3. GrÅndungs-, Kapitalbeschaffungs- und Versicherungsabschlusskosten (§ 248 Abs. 1 HGB),

4. Notwendiges PrivatvermÇgen (§ 247 Abs. 1 HGB).

Handelsrechtliche Passivierungsgebote gelten u. a. fÅr:

1. Verbindlichkeiten, sonstige Verbindlichkeiten, Darlehen (§ 246 Abs. 1 HGB),

2. RÅckstellungen fÅr ungewisse Verbindlichkeiten (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB),

3. RÅckstellungen fÅr drohende Verluste aus schwebenden Gesch!ften (§ 249 Abs. 1 Satz 1
HGB, anders § 5 Abs. 4a EStG),

4. RÅckstellung fÅr unterlassene Instandhaltung bei Einhaltung der 3-Monats-Frist (§ 249 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 HGB),

5. RÅckstellungen fÅr Kulanzleistungen (§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB),
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6. Rechnungsabgrenzungsposten (§ 250 Abs. 2 HGB),

7. RÅckstellung fÅr latente Steuern bei Kapitalgesellschaften (§ 274 Abs. 1 HGB).

Handelsrechtliche Passivierungsverbote gelten u. a.

1. fÅr Privatschulden,

2. aufschiebend bedingte Verbindlichkeiten, solange der Eintritt der Bedingung unwahrschein-
lich ist,

3. AufwandsrÅckstellungen i. S. von § 249 Abs. 2 HGB (Aufwendungen fÅr kÅnftige Gesch!fts-
jahre, z. B. fÅr geplante Betriebsverlegung).

Unter die handelsrechtlichen Aktivierungswahlrechte fallen:

1. selbst geschaffene immaterielle VermÇgensgegenst!nde des AnlagevermÇgens (§ 248 Abs. 2
Satz 1 HGB),

2. aktive latente Steuern bei Kapitalgesellschaften (§ 274 Abs. 1 Satz 2 HGB),

3. Damnum (Disagio) beim Schuldner (§ 250 Abs. 3 HGB).

FrÅher bestandene handelsrechtliche Passivierungswahlrechte sind – abgesehen von bestimm-
ten Pensionszusagen i. S. von Art. 28 EGHGB – durch das BilMoG weggefallen.

2.1.3 Bewertung des BetriebsvermÇgens nach Handelsrecht

Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Aktiva

1. Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenprinzip (Bewertungsobergrenze): §§ 253, 255 HGB.
Ausnahmen § 256a Satz 2 HGB (W!hrungsumrechnung), § 246 Abs. 2 Satz 3 HGB (bestimmte
insolvenzgesicherte VermÇgensgegenst!nde), § 340e HGB (Finanzanlagen bei Kreditinstitu-
ten)

2. Niederstwertprinzip

– beim AnlagevermÇgen (eingeschr!nkt) gem. § 253 Abs. 3 HGB, Ausnahme bei Finanzanla-
gen (§ 253 Abs. 3 Satz 4 HGB),

– beim UmlaufvermÇgen (streng) gem. § 253 Abs. 4 HGB;

3. Abschreibungsprinzip fÅr abnutzbares AnlagevermÇgen (planm!ßig gem. § 253 Abs. 3 HGB)

Passiva

Vgl. § 253 Abs. 1 HGB

1. Verbindlichkeiten: ErfÅllungsbetrag (mit umgekehrtem Niederstwertprinzip = HÇchstwert-
prinzip),

2. Rentenverpflichtungen: ErfÅllungsbetrag mit Abzinsungsgebot (§ 253 Abs. 2 HGB),

3. RÅckstellungen: Notwendiger ErfÅllungsbetrag mit Abzinsungsgebot (§ 253 Abs. 2 HGB).
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2.1.4 Steuerliche Bewertung

Die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften gelten grunds!tzlich auch fÅr die Steuerbilanz
(§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Sie stehen allerdings unter einem Bewertungsvorbehalt, der sich aus § 5
Abs. 6 EStG ergibt. Daraus folgt: Widerspricht der in der Handelsbilanz gew!hlte Wertansatz
den steuerlichen Vorschriften, ist fÅr Zwecke der steuerlichen Gewinnermittlung nach den steu-
erlichen Vorschriften zu bewerten. In diesen F!llen ist § 60 Abs. 2 EStDV zu beachten: Entweder
ist die Handelsbilanz durch Zus!tze und Anmerkungen an die steuerlichen Vorschriften anzu-
passen oder es ist eine eigenst!ndige Steuerbilanz zu erstellen. In jedem Fall sind die Abwei-
chungen gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG in einem besonderen Verzeichnis zu erfassen.

RÅckstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nach § 253 Abs. 2 Satz 1
HGB mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergange-
nen sieben Gesch!ftsjahre abzuzinsen. FÅr Verpflichtungen, die steuerrechtlich nach § 6 Abs. 1
Nr. 3a Buchst. e Satz 2 EStG keiner bzw. einer Abzinsung nur bis zum Beginn der ErfÅllung der
Verpflichtung (Sachleistungsverpflichtungen) unterliegen, fÅhrt dies h!ufig dazu, dass der han-
delsrechtliche Wertansatz niedriger ist als der steuerrechtliche, denn handelsrechtlich erstreckt
sich der Abzinsungszeitraum Åber den Zeitpunkt des Beginns der ErfÅllung hinaus.

Hinsichtlich der Frage, ob nunmehr der handelsrechtlich anzusetzende abgezinste und damit
niedrigere Wert Åber § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG fÅr die Steuerbilanz die Wertobergrenze bildet, oder
ob der nicht abgezinste hÇhere steuerrechtliche Wert in der steuerlichen Gewinnermittlung
zum Ansatz kommt, vertritt die Finanzverwaltung die Auffassung, dass entsprechend dem
Wortlaut des Einleitungssatzes zu Nr. 3a des § 6 Abs. 1 EStG und der Erl!uterung in der Geset-
zesbegrÅndung hierzu (BT-Drucksache 14/443 S. 23) der handelsrechtliche RÅckstellungsbetrag
fÅr die steuerrechtliche Bewertung der RÅckstellung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG auch dann maß-
geblich ist, wenn der Ausweis der RÅckstellung in der Handelsbilanz niedriger als der sich nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG ergebende Wert ist (R 6.11 Abs. 3 EStR 2012; siehe hierzu Maus, in NWB
44/2012, S. 3538).

2.1.4.1 Handelsrechtliche Bewertungswahlrechte und -vorbehalte

Bewertungswahlrechte, die in der Handelsbilanz ausgeÅbt werden kÇnnen, ohne dass eine ei-
genst!ndige steuerliche Regelung besteht, wirken wegen des maßgeblichen Handelsbilanz-
ansatzes auch auf den Wertansatz in der Steuerbilanz.

BBEEIISSPPIIEELLEE P

" Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 Satz 2 HGB; R 6.3 Abs. 4 EStR): Zinsen fÅr Fremdkapital gelten gem.
§ 255 Abs. 3 Satz 2 HGB als Herstellungskosten des VermÇgensgegenstands, wenn das Fremdkapital
zur Herstellung eines VermÇgensgegenstands verwendet wird. Sind handelsrechtlich Fremdkapital-
zinsen in die Herstellungskosten einbezogen worden, sind sie gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz
EStG auch in der steuerlichen Gewinnermittlung als Herstellungskosten zu beurteilen (R 6.3 Abs. 5
EStR 2012).

" Bewertungsvereinfachungsverfahren (§ 240 Abs. 3 und 4 HGB): Nach § 240 Abs. 3 (Festwertbewer-
tung) und 4 (Gruppenbewertung) HGB werden bei der Bewertung bestimmter WirtschaftsgÅter un-
ter den dort genannten Voraussetzungen Erleichterungen gew!hrt. Steuerliche Regelungen hierzu
bestehen nicht. Aufgrund des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG sind bei Anwendung dieser Bewertungsverein-
fachungsverfahren die Wertans!tze der Handelsbilanz in die Steuerbilanz zu Åbernehmen.

" Einbeziehungswahlrechte (§ 255 Abs. 2 Satz 3 HGB): Nach § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB ist der Kaufmann
nicht verpflichtet, sondern berechtigt, angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung
sowie angemessene Aufwendungen fÅr soziale Einrichtungen des Betriebs, fÅr freiwillige soziale
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Leistungen und fÅr die betriebliche Altersversorgung bei der Berechnung der Herstellungskosten ein-
zubeziehen. Dies gilt auch fÅr die StB. Das Wahlrecht ist bei der Gewinnermittlung nach § 5 EStG
allerdings in $bereinstimmung mit der HB auszuÅben (§ 6 Abs. 1 Nr. 1b EStG).

2.1.4.2 Ansatz und Bewertung von Pensionsverpflichtungen i. S. von § 6a EStG

Nach § 249 HGB mÅssen in der Handelsbilanz fÅr unmittelbare Pensionszusagen RÅckstellungen
gebildet werden. Dieses Passivierungsgebot gilt auch fÅr die steuerliche Gewinnermittlung. Die
bilanzsteuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften des § 6a EStG schr!nken jedoch die
Maßgeblichkeit des handelsrechtlichen Passivierungsgebots ein. In der steuerlichen Gewinner-
mittlung sind PensionsrÅckstellungen nur anzusetzen, wenn die Voraussetzungen des § 6a
Abs. 1 und 2 EStG (z. B. Schriftformerfordernis, § 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG) erfÅllt sind. Die Passivie-
rung einer Pensionszusage unterliegt zudem dem Bewertungsvorbehalt des § 6a Abs. 3 und 4
EStG. Die Bewertung kann somit vom handelsrechtlichen Wert abweichen; die Regelungen in
R 6a Abs. 20 Satz 2 bis 4 EStR, wonach der handelsrechtliche Ansatz der PensionsrÅckstellung
die Bewertungsobergrenze ist, sind nicht anzuwenden (R 6.11 Abs. 3 EStR 2012).

Bei der Bewertung von PensionsrÅckstellungen sind u. a. die anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik anzuwenden (§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG). Sofern in diesem Zusammenhang bis-
lang die „Richttafeln 2005 G“ von Professor Klaus Heubeck verwendet wurden, ist zu beachten,
dass diese durch die „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ ersetzt wurden. Die „Heubeck-Richttafeln
2018 G“ sind als mit den anerkannten versicherungsmathematischen Grunds!tzen i. S. von § 6a
Abs. 3 Satz 3 EStG Åbereinstimmend anerkannt. Sie kÇnnen erstmals der Bewertung von Pensi-
onsrÅckstellungen am Ende des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden, das nach dem
20. 7. 2018 (Tag der VerÇffentlichung der neuen Richttafeln) endet. Der $bergang hat einheitlich
fÅr alle Pensionsverpflichtungen und alle sonstigen versicherungsmathematisch zu bewerten-
den Bilanzposten des Unternehmens zu erfolgen. Die „Richttafeln 2005 G“ kÇnnen letztmals fÅr
das Wirtschaftsjahr verwendet werden, das vor dem 30. 6. 2019 endet. Die neuen Richttafeln
fÅhren in der Regel zu einem moderaten Anstieg der PensionsrÅckstellungen

Nach § 6a Abs. 4 Satz 2 EStG kann der Unterschiedsbetrag, der auf der erstmaligen Anwendung
der „Heubeck-Richttafeln 2018 G“ beruht, nur auf mindestens drei Wirtschaftsjahre gleich-
m!ßig verteilt der jeweiligen PensionsrÅckstellung zugefÅhrt werden (Verteilungszeitraum). Die
gleichm!ßige Verteilung ist sowohl bei positiven als auch bei negativen Unterschiedsbetr!gen
erforderlich. Wegen weiterer Einzelheiten vgl. BdF v. 19. 10. 2018, BStBl 2018 I 1107.

FÅr laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen, die vor dem 1. 1. 1987 rechtsver-
bindlich zugesagt worden sind (sog. Altzusagen), gilt nach Art. 28 des EinfÅhrungsgesetzes zum
HGB in der durch Gesetz v. 19. 12. 1985 (BGBl 1985 I 2355, BStBl 1986 I 94) ge!nderten Fassung
weiterhin das handels- und steuerrechtliche Passivierungswahlrecht.

2.1.4.3 Steuerliche Wahlrechte

Steuerliche Wahlrechte kÇnnen sich aus dem Gesetz oder aus den Verwaltungsvorschriften (z. B.
R 6.5 Abs. 2 EStR, R 6.6 EStR oder BMF-Schreiben) ergeben. Wahlrechte, die nur steuerrechtlich
bestehen, kÇnnen unabh!ngig vom handelsrechtlichen Wertansatz ausgeÅbt werden (§ 5 Abs. 1
Satz 1 zweiter Halbsatz EStG). Die AusÅbung des steuerlichen Wahlrechts wird insoweit nicht
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz EStG durch die Maßgeblichkeit der handelsrechtlichen
Grunds!tze ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung beschr!nkt.
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" "bertragung stiller Reserven bei der Ver!ußerung bestimmter AnlagegÅter (§ 6b EStG): Stille Reser-
ven aus der Ver!ußerung bestimmter AnlagegÅter kÇnnen zur Vermeidung der Besteuerung auf die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anderer bestimmter WirtschaftsgÅter Åbertragen werden.
Dazu sind deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu mindern. Soweit die $bertragung auf ein
anderes Wirtschaftsgut nicht vorgenommen wird, kann der Steuerpflichtige eine den steuerlichen
Gewinn mindernde RÅcklage bilden. Eine Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
oder die Bildung einer entsprechenden RÅcklage in der Handelsbilanz ist nach den Vorschriften des
HGB nicht zul!ssig. Die Abweichung vom Handelsbilanzansatz in der Steuerbilanz wird durch § 5
Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG zugelassen.

" Teilwertabschreibungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 EStG): VermÇgensgegenst!nde des
Anlage- und UmlaufvermÇgens sind bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanm!ßig
abzuschreiben (§ 253 Abs. 3 Satz 3, Abs. 4 HGB). Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 EStG
kann bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung der Teilwert angesetzt werden. Die Vor-
nahme einer außerplanm!ßigen Abschreibung in der Handelsbilanz ist nicht zwingend in der Steuer-
bilanz durch eine Teilwertabschreibung nachzuvollziehen; der Steuerpflichtige kann darauf auch ver-
zichten. Hat der Steuerpflichtige in einem Wirtschaftsjahr eine Teilwertabschreibung vorgenommen
und verzichtet er in einem darauf folgenden Jahr auf den Nachweis der dauernden Wertminderung
(z. B. im Zusammenhang mit VerlustabzÅgen), ist nach Auffassung der Finanzverwaltung zu prÅfen,
ob eine willkÅrliche Gestaltung vorliegt.

2.1.4.4 Handels- und steuerrechtliche Wahlrechte

Wahlrechte, die sowohl handelsrechtlich als auch steuerrechtlich bestehen, kÇnnen aufgrund
des § 5 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz EStG in der Handelsbilanz und in der Steuerbilanz unter-
schiedlich ausgeÅbt werden.

BBEEIISSPPIIEELLEE P

" Verbrauchsfolgeverfahren (§ 256 HGB/§ 6 Abs. 1 Nr. 2 a EStG). Nach § 256 HGB kann fÅr den Wert-
ansatz gleichartiger VermÇgensgegenst!nde des VorratsvermÇgens eine bestimmte Verbrauchsfolge
unterstellt werden (Fifo und Lifo). Steuerrechtlich besteht nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 a EStG dieses Wahl-
recht nur fÅr das Verbrauchsfolgeverfahren, bei dem die zuletzt angeschafften oder hergestellten
WirtschaftsgÅter zuerst verbraucht oder ver!ußert werden (Lifo). Die Anwendung des Verbrauchsfol-
geverfahrens in der Steuerbilanz setzt nicht voraus, dass der Steuerpflichtige die WirtschaftsgÅter
auch in der Handelsbilanz unter Verwendung von Verbrauchsfolgeverfahren bewertet. Eine Einzel-
bewertung der WirtschaftsgÅter in der Handelsbilanz steht der Anwendung des Verbrauchsfolgever-
fahrens nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 a Satz 1 EStG unter Beachtung der dort genannten Voraussetzungen
nicht entgegen.

" Lineare und degressive Absetzung fÅr Abnutzung (§ 253 HGB/§ 5 Abs. 6 i.V. mit § 7 Abs. 2 EStG). Ge-
m!ß § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB sind bei VermÇgensgegenst!nden des AnlagevermÇgens, deren Nut-
zung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten um planm!ßige Abschrei-
bungen zu vermindern. Es ist demnach eine lineare oder degressive Abschreibung und eine Leis-
tungsabschreibung sowie auch eine progressive Abschreibung mÇglich. Gem!ß § 7 Abs. 2 EStG i. d. F.
des Gesetzes zur Umsetzung steuerrechtlicher Regelungen des Maßnahmenpakets „Besch!ftigungs-
sicherung durch Wachstumsst!rkung“ v. 21. 12. 2008 (BGBl 2008 I 2896; BStBl 2009 I 133) kann bei
beweglichen WirtschaftsgÅtern des AnlagevermÇgens statt der Absetzung fÅr Abnutzung in glei-
chen Jahresbetr!gen (lineare Absetzung fÅr Abnutzung) die Absetzung fÅr Abnutzung in fallenden
Jahresbetr!gen (degressive Absetzung fÅr Abnutzung) in Anspruch genommen werden (letztmals
fÅr Anschaffungen vor dem 1. 1. 2011). Die Absetzung fÅr Abnutzung nach § 7 Abs. 2 EStG setzt da-
bei nicht voraus, dass der Steuerpflichtige auch in der Handelsbilanz eine degressive Abschreibung
vornimmt.
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2.1.5 Zusammenstellung der maßgeblichen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften

Da fÅr die steuerrechtliche Bilanzierung in erster Linie das HGB gilt, sind nachstehend die steu-
errechtlich und handelsrechtlich zu beachtenden Vorschriften zusammengestellt (die Angabe
„i.V. mit“ ist mit den §§ des HGB zu verknÅpfen).

Steuerrecht Handelsrecht
(alle §§ HGB)

Bilanzierungsgrunds!tze

– Gliederungsvorschriften § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 266, 275

– Bilanzzusammenhang § 4 Abs. 1, § 6 Abs. 1 EStG 252 Abs. 1 Nr. 1

– Ansatzstetigkeit § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 246 Abs. 3

– Bewertungsstetigkeit § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 252 Abs. 1 Nr. 6

– Niederstwertprinzip § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 253 Abs. 1, 3 und 4

– Imparit!tsprinzip § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 249

– Realisationsprinzip § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 252 Abs. 1 Nr. 4, 5

– Stichtagsprinzip § 4 Abs. 1 EStG 242 Abs. 1 und 252 Abs. 1 Nr. 3

– Vorsichtsprinzip § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 252 Abs. 1 Nr. 4
(Ausnahme: 256a Satz 2)

– Einzelbewertung § 6 Abs. 1 Satz 1 EStG 252 Abs. 1 Nr. 3

– Festwert R 5.4 Abs. 4 EStR 240 Abs. 3

– Gruppenbewertung R 6.8 Abs. 4 EStR 240 Abs. 4

Umfang des BetriebsvermÇgens

– Aktivierungsverbot § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 248 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2

– Aktivierungsgebot § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 246

– Aktivierungswahlrecht R 4.2 EStR 248 Abs. 2 Satz 1, 250 Abs. 3

– Passivierungsgebot § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 246 Abs. 1 und 249

– Passivierungsverbot § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 249 Abs. 2

– Passivierungswahlrecht – Art. 28 EGHGB

– Firmenwert § 5 Abs. 2 EStG 246 Abs. 1 Satz 3

– Immaterielle WG § 5 Abs. 2 EStG 248 Abs. 2

– Rechnungsabgrenzung § 5 Abs. 5 EStG 250 Abs. 1 und Abs. 2

– ZÇlle, VerbrSt, USt auf
Anzahlungen

§ 5 Abs. 5 EStG -

– Damnum H 6.10 „Damnum“ EStH 250 Abs. 3

Bewertung des BetriebsvermÇgens

– Anschaffungskosten § 5 Abs. 1 EStG i.V. mit 255 Abs. 1

– Durchschnittsbewertung R 6.8 Abs. 3 EStR 240 Abs. 4

– Lifo
– Fifo

§ 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG
-

256
256

– Herstellungskosten R 6.3, 6.4 EStR
§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG

255 Abs. 2 bis 3

– Teilwert § 6 Abs. 1 Satz 2 EStG

– BÇrsen- oder Marktpreis 253 Abs. 4
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Fall 5

– Beizulegender Wert
– Beizulegender Zeitwert

253 Abs. 1, 3 und 4
255 Abs. 4

– Rentenverpflichtungen Barwert (H 6.10 EStR) Abgezinster ErfÅllungsbetrag 253 Abs. 1
und 2

– RÅckstellungen

– Pensionsverpflichtungen

§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG

§ 6a EStG

Abgezinster notwendiger ErfÅllungs-
betrag 253 Abs. 1 und 2
253 Abs. 1 und 2

– Abschreibung §§ 6, 7 ff. EStG 253 Abs. 3 – 4

– Wertaufholung
(Zuschreibungsgebot)

– W!hrungsumrechnung

§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 und
Nr. 2 Satz 3
§ 5 Abs. 1 EStG i.V. mit

253 Abs. 5 Satz 1

256a: Devisenkassamittelkurs

Sonstiges
– Bewertungseinheiten
– GrÅndungs- und Kapital-

beschaffungskosten

§ 5 Abs. 1a Satz 2 EStG
§ 5 EStG i.V. mit

254
248 Abs. 1 (Ansatzverbot)

– Passive latente Steuern

– Aktive latente Steuern

Verbot

Verbot

Ansatzgebot fÅr mittelgroße und große
KapGes und Gesellschaften i. S. von
264a: 274
Verbot fÅr Personenunternehmen
Wahlrecht fÅr mittelgroße und große
KapGes und Gesellschaften i. S. von
264a: 274
Verbot fÅr Personenunternehmen

2.1.6 Handelsbilanz, Steuerbilanz, "berleitungsrechnung

Wer eine Bilanz erstellt, die den handelsrechtlichen Vorschriften entspricht (Handelsbilanz),
muss diese seiner Steuererkl!rung beifÅgen (§ 5b Abs. 1 EStG, § 60 Abs. 1 EStDV). Alternativ
kann auch gem. § 5b Abs. 1 Satz 3 EStG und § 60 Abs. 2 Satz 2 EStDV eine Bilanz eingereicht wer-
den, die vollst!ndig den steuerlichen Vorschriften GenÅge tut (Steuerbilanz). Wird keine Steuer-
bilanz erstellt und enth!lt die Handelsbilanz Ans!tze oder Betr!ge, die den steuerlichen Vor-
schriften nicht entsprechen, so sind diese Ans!tze oder Betr!ge durch Zus!tze oder Anmerkun-
gen den steuerlichen Vorschriften anzupassen. Dies geschieht in der Praxis durch eine sog. $ber-
leitungsrechnung.

FFAALLLL 55 –– MMAAßßGGEEBBLLIICCHHKKEEIITT DDEESS HHGGBB BBEEIIMM AANNLLAAGGEEVVEERRMM%%GGEENN

Sachverhalt

Die Anschaffungskosten einer im Januar 01 von einem bilanzierenden Einzelunternehmer ange-
schafften Maschine mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren haben 20 000A betragen. Zum
31. 12. 01 ergeben sich folgende Werte:

Fall a) Fall b) Fall c) Fall d)

BW lt. HB 18 000A 16 000A 17 000A 19 000A

TW/Beizul. Wert 19 000A 18 000A 17 000A 19 000A

BW lt. StB 16 000A 18 000A 16 000A 19 000A
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Fall 5

Der Einzelunternehmer ist berechtigt, Sonderabschreibungen nach § 7g Abs. 5 EStG in Anspruch
zu nehmen. Von der Anwendung des § 7 Abs. 2 EStG (degressive AfA) kann – anders als fÅr die
HB – fÅr steuerliche Zwecke kein Gebrauch gemacht werden, da keine Anschaffungen vor dem
1. 1. 2011 vorliegen. TW bzw. beizulegender Wert beruhen auf dauerhaften WerteinflÅssen. Die
Voraussetzungen fÅr die (auch handelsrechtlich nur ausnahmsweise zul!ssige) Inanspruchnah-
me progressiver Abschreibungen liegen nicht vor.

Frage

Ist die Maschine in der Steuerbilanz unter Anwendung des HGB zutreffend angesetzt worden?

LL%%SSUUNNGG

Fall a)

Der HB-Ansatz ergibt sich nach Inanspruchnahme einer planm!ßigen Abschreibung von 10 %
der Anschaffungskosten gem. § 253 Abs. 3 HGB. Dieser Wert entspricht auch den einkommen-
steuerlichen Bilanzierungsvorschriften (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 i.V. mit § 7 Abs. 1 EStG). Ein nur steuerli-
cher Ansatz mit 16 000A (Sonderabschreibung gem. § 7 Abs. 5 EStG in HÇhe von 2 000A) ist
zul!ssig (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Voraussetzung ist lediglich die Aufnahme in das Verzeichnis
nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG.

Fall b)

Die degressive AfA ist handelsrechtlich eine zul!ssige planm!ßige Absetzungsmethode i. S. von
§ 253 Abs. 3 HGB. Der HB-Ansatz von 16 000A ergibt sich nach Inanspruchnahme einer degres-
siven AfA in HÇhe von 20 % von 20 000A = 4 000A. Dieser Ansatz hindert nicht, steuerlich linear
abzuschreiben und auf die Anwendung von § 7g Abs. 5 EStG zu verzichten. Eine steuerliche Be-
wertung der Maschine zum 31. 12. 01 mit 18 000A ist demnach eine zul!ssige Wahlrechtsaus-
Åbung i. S. von § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG. Voraussetzung ist die Aufnahme in das Verzeichnis nach
§ 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG.

Fall c)

In der HB wurde offensichtlich nach Inanspruchnahme linearer AfA eine außerplanm!ßige Ab-
schreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB).
Dies hindert steuerlich nicht, einen noch niedrigeren Wert anzusetzen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG).
Denn unter Zugrundelegung einer linearen AfA von 2 000A und einer Sonderabschreibung nach
§ 7g Abs. 5 EStG von 2 000A wÅrde sich nach einkommensteuerlichen Vorschriften ein zul!ssi-
ger Bilanzansatz von 16 000A ergeben. Voraussetzung ist die Aufnahme in das Verzeichnis
nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG.

Fall d)

Der Ansatz mit 19 000A entspricht nicht handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften, denn
progressive Abschreibungsmethoden entsprechen nur in Ausnahmef!llen (z. B. bei Obstplan-
tagen) den GoB. Daran !ndert auch nichts, dass der beizulegende Wert 19 000A betr!gt. Dieser
darf nur angesetzt werden, wenn er niedriger ist als der Betrag, der sich ergibt, wenn von den
Anschaffungskosten die planm!ßige Abschreibung abgezogen wurde. Die Bewertung der Ma-
schine mit 19 000A verstÇßt deshalb gegen § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB. Die HB muss berichtigt
werden.
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Fall 6

Eine $bernahme dieses Werts in die steuerliche Gewinnermittlung kommt folglich nicht in Be-
tracht. Da offensichtlich ein hoher Wertansatz gewÅnscht wird, ist § 7 Abs. 1 EStG anzuwenden.
Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG muss AfA in der Weise in Anspruch genommen werden, dass es zu
einer Verteilung der Anschaffungskosten auf die betriebsgewÇhnliche Nutzungsdauer kommt.
Bei zehn Jahren Nutzungsdauer ergeben sich eine lineare Abschreibung mit 10 v. H. und damit
fÅr steuerliche Zwecke fortgefÅhrte Anschaffungskosten von hÇchstens 18 000A. Die Inan-
spruchnahme der Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG von 20 % wÅrde zu einem ebenfalls
zul!ssigen Wert in HÇhe von dann 16 000A fÅhren; in diesem Fall muss das Wirtschaftsgut in
das Verzeichnis nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG aufgenommen werden.

FFAALLLL 66 –– MMAAßßGGEEBBLLIICCHHKKEEIITT DDEESS HHGGBB BBEEIIMM VVOORRRRAATTSSVVEERRMM%%GGEENN

Sachverhalt

Ein Juwelier hat Schmuck, der keinen BÇrsen- oder Marktpreis hat, wie folgt angeschafft und
bewertet:

Fall a) Fall b) Fall c)

AK Nov. 00 8 000A 8 000A 10 000A

BW HB/StB 31. 12. 00 7 000A 7 000A 6 000A

TW/Beizulegender Wert 31. 12. 01 5 000A 8 500A 8 000A

BW HB 31. 12. 01 4 000A 8 500A 10 000A

Verkaufspr. 31. 12. 01 5 900A 9 800A 12 495A

TW bzw. beizulegender Wert vom 31. 12. 01 sind nachgewiesen, dauerhaft und beruhen auf den
Verh!ltnissen am Beschaffungsmarkt. Die Verkaufspreise sind voraussichtlich erzielbar und be-
inhalten 19 % USt.

Frage

Mit welchem Wert ist die Ware unter Anwendung des HGB steuerlich zum 31. 12. 01 anzuset-
zen, wenn mit Ver!ußerungskosten nicht zu rechnen ist?

LL%%SSUUNNGG

Fall a)

Der HB-Ansatz 31. 12. 01 entspricht nicht handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften, denn
ein Ansatz unter dem beizulegenden Wert kommt nach § 253 Abs. 4 HGB nicht in Betracht. Der
HB-Ansatz muss auf 5 000A berichtigt werden.

Auch ertragsteuerlich ist der gew!hlte HB-Ansatz von 4 000A nicht zul!ssig. Außerdem liegt er
unter dem Teilwert. Die Bewertung einer Ware unter dem Teilwert kommt fÅr das Steuerrecht
ebenfalls nicht in Betracht (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Steuerlich kann der Wert vom 31. 12. 00 in
HÇhe von 7 000A auch zum 31. 12. 01 beibehalten werden; wahlweise kann die Ware zum
31. 12. 01 auch mit dem aktuellen Teilwert von 5 000A bewertet werden (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG).
Voraussetzung ist die Beachtung der Dokumentationspflicht nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG.
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Fall 7

Fall b)

Auch hier entspricht der HB-Ansatz 31. 12. 01 weder den handelsrechtlichen noch den steuerli-
chen Bilanzierungsvorschriften. Denn eine Bewertung Åber den Anschaffungskosten (hier
8 000A) ist untersagt (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG).

Da der TW zwischenzeitlich wieder gestiegen ist, ist eine Zuschreibung erforderlich. Handels-
und steuerrechtlich erfolgt der Ansatz zum 31. 12. 01 mit 8 000A (§ 253 Abs. 5 HGB, § 6 Abs. 1
Nr. 2 Satz 3 EStG).

Fall c)

Handelsrechtlich wurde die Ware zu 31. 12. 01 mit den Anschaffungskosten bewertet
(10 000A); zu diesem Zeitpunkt betrug der beizulegende Wert (aus Sicht des Beschaffungs-
markts) 8 000A. Der Begriff „beizulegender Wert“ wird in der Praxis als Wiederbeschaffungs-
preis oder als Ver!ußerungspreis interpretiert. Nach dem Sachverhalt betr!gt der Verkaufspreis
12 495A (= netto 10 500A), das ist der beizulegende Wert aus Sicht des Absatzmarkts. Da der
Schmuck zum Verkauf bestimmt ist, dÅrfte es sachgerecht sein, bei der Festlegung des beizule-
genden Werts vom Absatzmarkt auszugehen. Die Bewertung mit 10 000A ist handelsrechtlich
zul!ssig und geboten. Sie erfolgt mit den Anschaffungskosten und beruht auf § 253 Abs. 1
Satz 1 i.V. mit § 253 Abs. 5 HGB (Wertaufholung).

Steuerlich kÇnnen nach R 6.8 Abs. 1 Satz 4 EStR WirtschaftsgÅter des VorratsvermÇgens, die kei-
nen BÇrsen- oder Marktpreis haben, mit den Anschaffungskosten oder mit einem zwischen die-
sen Kosten und dem niedrigeren Teilwert liegenden Wert angesetzt werden, wenn und soweit
bei vorsichtiger Beurteilung aller Umst!nde damit gerechnet werden kann, dass bei einer sp!te-
ren Ver!ußerung der angesetzte Wert zuzÅglich der Ver!ußerungskosten zu erlÇsen ist. Steuer-
lich besteht zum 31. 12. 01 ein Bewertungsspielraum zwischen 8 000A und 10 000A. Eine Zu-
schreibung von 6 000A auf mindestens 8 000A ist unverzichtbar (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG).
Dabei ist die Dokumentationspflicht nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG zu beachten.

FFAALLLL 77 –– BBEEWWEERRTTUUNNGGSSVVOORRBBEEHHAALLTT,, $$BBEERRLLEEIITTUUNNGGSSRREECCHHNNUUNNGG

Sachverhalt

Einzelkaufmann A hat am 20. 1. 01 ein massives Verwaltungsgeb!ude fÅr seinen Betrieb mit
4,5 Mio.A Herstellungskosten errichtet. Die voraussichtliche Nutzungsdauer betr!gt unstreitig
50 Jahre. In der HB schreibt er das Geb!ude folglich mit j!hrlich 90 000A ab.

Fragen

1. Ist bei Anwendung des HGB diese handelsrechtliche Vorgehensweise auch fÅr die steuerliche
Gewinnermittlung zu Åbernehmen?

2. Es wird nur eine Handelsbilanz erstellt. Darin wird fÅr 01 ein JahresÅberschuss von
600 000A ausgewiesen. Welches Bild hat die $berleitungsrechnung fÅr 01?
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Fall 7

LL%%SSUUNNGG

1. Es ist handelsrechtlich zul!ssig und geboten, das Geb!ude mit 90 000A j!hrlich entspre-
chend seiner voraussichtlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abzuschreiben (§ 253 Abs. 3
Satz 1 und 2 HGB).

Steuerlich ist die j!hrliche AfA allerdings zwingend mit 3 % der HK vorzunehmen (§ 7 Abs. 4
Nr. 1 EStG). 3 % von 4,5 Mio.A entsprechen 135 000A. Es liegt ein Anwendungsfall des § 5
Abs. 6 EStG vor. Da es sich hierbei nicht um ein Bilanzierungswahlrecht handelt, greifen auch
nicht die Regelungen des § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG, nach denen die Abweichungen von
der HB in einem besonderen Verzeichnis zu dokumentieren sind.

2. "berleitungsrechnung von der HB zum steuerlichen JahresÅberschuss 01

Bilanzposten HB 31. 12. 01 Steuerecht
31. 12. 01

GuV-Posten Gewinnunter-
schied

Geb!ude 4 410 000A 4 365 000A Abschreibung - 45 000A

JahresÅberschuss lt. HB + 600 000A

Steuerlicher
JahresÅberschuss

+ 555 000A

2.2 Inhalt der handelsrechtlichen GoB

Eine Bilanz entspricht den GoB (§ 238 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 243 Abs. 1 HGB), wenn sie den han-
delsrechtlichen Bestimmungen und den AnsprÅchen ordentlicher Kaufleute genÅgt und ihr
gem. § 242 HGB eine doppelte BuchfÅhrung zugrunde liegt. Die BuchfÅhrung selbst ist ord-
nungsgem!ß, wenn die Eintragungen in den BÅchern vollst!ndig, richtig, zeitgerecht und geord-
net sind (§ 239 HGB, § 146 AO, R 5.2 EStR).

Als handelsrechtliche GoB (und Bilanzierung) kommen in Betracht:

a) Grundsatz der Wahrheit (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB)

b) Grundsatz der Klarheit und $bersichtlichkeit (§ 243 Abs. 2, § 246 Abs. 2 HGB)

c) Grundsatz der Vorsicht (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB)

d) Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (z. B. gem. § 240 Abs. 3 und 4, §§ 241, 256 HGB)

e) Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuit!t (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 und 6 HGB)

f) Grundsatz der Einzelbewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB)

g) Grundsatz der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB)

h) Grundsatz der Ansatzstetigkeit (§ 246 Abs. 3 HGB)

i) Stichtagsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB)

j) Verrechnungsverbot (§ 246 Abs. 2 HGB), Ausnahmen (§ 246 Abs. 2 Satz 2, § 254 HGB)
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Folgende Ansatzwahlrechte sind vom Gebot der Ansatzstetigkeit betroffen:

" Unterschiedsbetrag bei Verbindlichkeiten (Disagio) gem. § 250 Abs. 3 HGB,

" Passivierungswahlrecht von Pensionszusagen nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB und

" Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen VermÇgensgegenst!nden des Anlagever-
mÇgens (§ 248 Abs. 2 HGB).

Bei der RÅckstellungsbewertung mit dem ErfÅllungsbetrag (vgl. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB) ist das
Stichtagsprinzip eingeschr!nkt, da auch kÅnftige Preis- und Kostensteigerungen zu berÅcksichti-
gen sind. Die HÇhe einer RÅckstellung bestimmt sich – abgesehen von der Abzinsung (§ 253
Abs. 2 HGB) – nach dem erforderlichen Aufwand im Zeitpunkt seines tats!chlichen Anfalls. Steu-
erlich ist das Stichtagsprinzip streng zu beachten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. f EStG).

2.3 Gegenstand der Bilanzierung

Gegenstand der Bilanzierung sind gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 EStG WirtschaftsgÅter (handelsrecht-
lich: VermÇgensgegenst!nde, § 246 Abs. 1 HGB) und sog. Bewertungseinheiten i. S. von § 5
Abs. 1a EStG und § 254 HGB. WirtschaftsgÅter sind alle GÅter, die nach der Verkehrsanschauung
und den GoB selbst!ndig bilanzierbar und bewertbar sind. In Betracht kommen nicht nur Sa-
chen und Rechte, sondern auch tats!chliche Zust!nde, konkrete MÇglichkeiten und Vorteile fÅr
den Betrieb, deren Erlangung der Kaufmann sich etwas kosten l!sst und die nach der Verkehrs-
anschauung einer selbst!ndigen Bewertung zug!nglich sind (immaterielle WirtschaftsgÅter,
R 5.5 EStR). Die Beteiligung eines WohnungseigentÅmers an einer InstandhaltungsrÅckstellung
ist deshalb ein Wirtschaftsgut: Ein bilanzierender Gewerbetreibender (z. B. eine GmbH), dem
eine Eigentumswohnung gehÇrt und der Zahlungen in eine von der WohnungseigentÅmer-
gemeinschaft gebildete InstandhaltungsrÅckstellung geleistet hat, muss seine Beteiligung an
der InstandhaltungsrÅckstellung mit dem Betrag der geleisteten und noch nicht verbrauchten
Einzahlungen aktivieren (BFH v. 5. 10. 2011 I R 94/10, BStBl 2012 II 244). Schulden sind ebenfalls
(negative) WirtschaftsgÅter. Wegen weiterer Einzelheiten s. BFH v. 26. 11. 2014 X R 20/12, BStBl
2015 II 325.

Beteiligungen an Personengesellschaften gelten steuerlich nicht als WirtschaftsgÅter. Derartige
Bilanzans!tze nehmen am BV-Vergleich (§ 4 Abs. 1 Satz 1 EStG) nicht teil: Abschreibungen sind
steuerlich kein Aufwand, Zuschreibungen kein Ertrag (BFH v. 6. 11. 1985 I R 242/81,
BStBl 1986 II 333). Hiernach dÅrften sie in Steuerbilanzen gar nicht angesetzt werden. In der Pra-
xis werden derartige Beteiligungen jedoch weiterhin als solche bilanziert. Die nÇtigen steuer-
rechtlichen Korrekturen erfolgen dann außerbilanziell.

Immaterielle WirtschaftsgÅter des AnlagevermÇgens dÅrfen steuerlich nur angesetzt werden,
wenn sie entgeltlich erworben (§ 5 Abs. 2 EStG) oder durch eine Einlage dem BetriebsvermÇgen
zugefÅhrt wurden (R 5.5 Abs. 3 Satz 3 EStR). Handelsrechtlich kÇnnen bestimmte selbst geschaf-
fene immaterielle VermÇgensgegenst!nde des AnlagevermÇgens aktiviert werden (§ 248 Abs. 2
Satz 1 HGB).



30

TT EE II LL AA Allgemeines Bilanzsteuerrecht

Fall 7

Zus!tzlich sind Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden sowie steuerlich Aktivposten fÅr be-
stimmte ZÇlle, Verbrauchsteuern und als Aufwand behandelte USt auf Anzahlungen (§ 5 Abs. 5
EStG, R 5.6 EStR). Rechnungsabgrenzungsposten sind keine WirtschaftsgÅter; es handelt sich
um Erfolgsberichtigungsposten, die der periodengerechten Gewinnermittlung dienen.

Einmalige Aufwendungen fÅr den Erwerb eines Erbbaurechts (GrESt, Maklerprovision, Notar-
und GerichtsgebÅhren) und vorausgezahlte oder in einem Einmalbetrag gezahlte Erbbauzinsen
sind AK des Wirtschaftsguts „Erbbaurecht“ (H 6.2 „Erbbaurecht“ EStH) und Åber die Nutzungs-
zeit des Erbbaurechts im Wege der AfA (§ 7 Abs. 1 Satz 1 EStG) abzuschreiben (BFH v. 4. 6. 1991
X R 136/87, BStBl 1992 II 70). Wendet der Erbbauberechtigte sp!ter Erschließungsbeitr!ge oder
KanalanschlussgebÅhren auf, sind diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und
auf die Restlaufzeit des Erbbaurechts verteilt gewinnmindernd zu behandeln (BFH v.
19. 10. 1993 VIII R 87/91, BStBl 1994 II 109); werden diese von Anfang an aufgewendet, gehÇren
sie m. E. zu den AK fÅr das Erbbaurecht.

Aufwendungen fÅr GrÅndung und Kapitalbeschaffung sowie den Abschluss von Versicherungs-
vertr!gen dÅrfen nicht aktiviert werden (§ 248 Abs. 1 HGB). Das gilt auch steuerrechtlich.
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AABBBB.. 11:: EEiinntteeiilluunngg ddeerr WWiirrttsscchhaaffttssggÅÅtteerr ggeemm.. §§ 66 EESSttGG

Wirtschaftsgüter (WG)

Anlagevermögen

abnutzbares Anlagevermögen

körperliche WG

bewegliche WG

körperliche WG

bewegliche WG

unkörperliche WG

unbewegliche WG

unkörperliche WG

unbewegliche WG

nichtabnutzbares Anlagevermögen

Umlaufvermögen Verbindlichkeiten

z. B.:
Forderungen aus
Warenlieferungen,
sonstige
Forderungen,
Warenbestand,
Kassenbestand,
Bankbestand

z. B.:
Patentrechte,
Lizenzen,
Praxiswert,
Firmenwert

z. B.:
Maschinen,
Fuhrpark,
Geschäfts-
ausstattung,
Betriebs-
vorrichtung

z. B.:
Edelmetalle,
Gemälde
anerkannter
Meister

z. B.:
Grund und Boden

z. B.:
Gebäude,
Außenanlagen,
Ladenumbauten,
Ladeneinbauten,
Schaufenster-
anlagen

z. B.:
Darlehens-
forderungen,
Wertpapiere,
Beteiligungen an
KapGes

z. B.:
Darlehensschulden,
Verbindlichkeiten
aus Waren-
lieferungen,
sonstige
Verbindlichkeiten,
Rückstellungen

2.4 Realisationsprinzip

Der Gewinn aus Umsatzgesch!ften ist nicht mit Abschluss des Verpflichtungsgesch!fts (Kauf-
vertrag), sondern im Zeitpunkt des ErfÅllungsgesch!fts (Lieferung, Abnahme des fertigen
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Werks) auszuweisen (Realisationsprinzip, § 252 Abs. 1 Nr. 4 zweiter Halbsatz HGB, BFH v.
2. 3. 1990 III R 70/87, BStBl 1990 II 733, v. 20. 5. 1992 X R 49/89, BStBl 1992 II 904). Ebenso sind
AnsprÅche schon vor ihrer rechtlichen Entstehung in der Bilanz anzusetzen, wenn sie bei wirt-
schaftlicher Betrachtung als entstanden anzusehen sind (BFH v. 3. 8. 2005 I R 94/03, BStBl 2006
II 20). Dementsprechend sind Zinsen unter dem Aspekt des Entstandenseins (und nicht erst bei
ihrer F!lligkeit) zu erfassen (als sonstige Forderung/Verbindlichkeit). Umsatzsteuer-Erstattungs-
ansprÅche in Zusammenhang mit dem Betrieb von Geldspielautomaten, die vom FA bestritten
worden waren, sind zum ersten Bilanzstichtag zu aktivieren, der auf die vorbehaltlose Ver-
Çffentlichung einer hÇchstrichterlichen Entscheidung in einem Musterverfahren folgt (BFH v.
31. 8. 2011 X R 19/10, BStBl 2012 II 190).

Auch aufschiebend bedingte AnsprÅche sind nicht zu aktivieren (BFH v. 26. 4. 1995 I R 92/94,
BStBl 1995 II 594 und v. 22. 8. 2007 X R 2/04, BStBl 2008 II 109). Anwartschaften auf Hinterblie-
benenversorgung, wie sie bei Betriebsaufspaltungen h!ufig vereinbart werden, sind aufschie-
bend bedingt. Ein Anspruch – der durch eine Zusage auf Hinterbliebenenversorgung begÅnstig-
ten Person – kann nur entstehen, wenn der Hauptversorgungsberechtigte verstirbt und zu die-
sem Zeitpunkt die als potenzielle hinterbliebene begÅnstigte Person noch lebt. Im Fall einer auf-
schiebend bedingten Anwartschaft auf die kÅnftige Zahlung einer Hinterbliebenenversorgung
fehlt es jedenfalls an der Voraussetzung, dass der Stpfl. mit der kÅnftigen rechtlichen Entste-
hung des Anspruchs fest rechnen kann (BFH v. 23. 3. 2011 X R 42/08, BStBl 2012 II 188).

Das Realisationsprinzip ist rechtssystematisch dem Vorsichtsprinzip zugeordnet, d. h. auf die
Nichterfassung nichtrealisierter Ertr!ge gerichtet und begrenzt (BFH v. 27. 6. 2001 I R 45/97,
BStBl 2003 II 121, a. A. BMF v. 21. 1. 2003, BStBl 2003 I 125). FÅr Verluste gilt hingegen das Impa-
rit!tsprinzip.

Haben bilanzierende beherrschende Gesellschafter (Muttergesellschaft) das gleiche Gesch!fts-
jahr (Wirtschaftsjahr) wie die von ihnen beherrschte Kapitalgesellschaft (Tochtergesellschaft)
dÅrfen sie den Anspruch gegenÅber der Tochtergesellschaft auf Dividende nicht im selben Wirt-
schaftsjahr erfassen, wenn der Gewinnverwendungsbeschluss der Tochtergesellschaft zum Bi-
lanzstichtag noch nicht getroffen war (BFH v. 7. 8. 2000 GrS 2/99, BStBl 2000 II 632). Damit
kommt eine phasengleiche Gewinnaktivierung beim beherrschenden Gesellschafter grunds!tz-
lich nicht in Betracht. Unter erschwerten Bedingungen ist aber eine phasengleiche Erfassung
von Dividenden weiterhin mÇglich. Voraussetzung ist, dass am Bilanzstichtag der beherrschen-
den Muttergesellschaft der mindestens ausschÅttungsf!hige Gewinn der Tochtergesellschaft
bekannt ist und die Muttergesellschaft an diesem Tag unwiderruflich entschlossen ist, im
n!chsten Jahr fÅr eine bestimmte AusschÅttung zu stimmen (BFH v. 7. 2. 2007 I R 15/06, BStBl
2008 II 340).

2.5 Imparit!tsprinzip

Das Imparit!tsprinzip des § 252 Abs. 1 Nr. 4 erster Halbsatz HGB fordert die BerÅcksichtigung
aller vorhersehbarer Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind. Die
wirtschaftliche Verursachung einer Verbindlichkeit im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ist ein
Merkmal, das zwar bei der Passivierung kÅnftig entstehender Verbindlichkeiten, nicht hingegen
bei der Passivierung dem Grunde nach bereits bestehender, lediglich dem Betrag nach ungewis-
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ser Verpflichtungen gilt. Insoweit und losgelÇst vom Imparit!tsprinzip gelten deshalb fÅr Ver-
bindlichkeitsrÅckstellungen die Gebote des zutreffenden VermÇgensausweises und der Voll-
st!ndigkeit des Jahresabschlusses gem. §§ 242 Abs. 1, 246 Abs. 1 HGB (BFH v. 27. 6. 2001 I R
45/97, BStBl 2003 II 121, a. A. BMF v. 21. 1. 2003, BStBl 2003 I 125).

Drohen aus schwebenden Gesch!ften Verluste, ist eine entsprechende RÅckstellung zu bilden.
Dies folgt ebenfalls aus dem Imparit!tsprinzip, wonach nichtrealisierte, aber erkennbare Verlus-
te ausgewiesen werden mÅssen (§ 249 Abs. 1 Satz 1 HGB). Steuerrechtlich sind derartige RÅck-
stellungen nicht zul!ssig (§ 5 Abs. 4a EStG). RÅckstellungen fÅr Patentrechtsverletzungen und
fÅr die Verpflichtung zu einer Zuwendung anl!sslich eines Dienstjubil!ums dÅrfen steuerrecht-
lich nur unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 3 bzw. 4 EStG gebildet werden.

2.6 Stichtagsprinzip

FÅr Bilanzierung und Bewertung sind die Verh!ltnisse vom Schluss des Gesch!ftsjahres (§ 242
Abs. 1 HBG) bzw. Schluss des Wirtschaftsjahres (§ 4 Abs. 1 Satz 1 und § 4a EStG, § 8b EStDV) zu-
grunde zu legen (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB, § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. f EStG).

Die Bilanz ist sp!testens innerhalb der folgenden Fristen zu erstellen:

a) Große und mittelgroße Kapitalgesellschaften: 3 Monate nach dem Bilanzstichtag (§ 264
Abs. 1 HGB).

b) Kleine Kapitalgesellschaften: 6 Monate nach dem Bilanzstichtag (§ 264 Abs. 1 HGB).

c) Personenunternehmen: 12 Monate nach dem Bilanzstichtag (§ 243 Abs. 3 HGB, BFH v.
6. 12. 1983 VIII R 110/79, BStBl 1984 II 127).

Bei Bilanzierung und Bewertung dÅrfen nur solche Umst!nde berÅcksichtigt werden, die am Bi-
lanzstichtag objektiv bestanden haben. Tatsachen begrÅndende und Werte beeinflussende Vor-
g!nge, die sich zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der tats!chlichen Bilanzaufstellung
ereignen, mÅssen unberÅcksichtigt bleiben (Stichtagsprinzip).

Eine zwischen Bilanzstichtag und dem innerhalb der gesetzlichen Frist liegenden Tag der tat-
s!chlichen Bilanzaufstellung gewonnene „bessere Erkenntnis“ bezÅglich der am Bilanzstichtag
objektiv bestehenden Wertverh!ltnisse ist zu Gunsten wie zu Lasten zu berÅcksichtigen (z. B.
bei der Bewertung von RÅckstellungen fÅr Wechselobligo und Schadenersatzverpflichtungen,
bei der Bemessung des Ausfallrisikos von Forderungen): BerÅcksichtigung wertaufhellender Er-
kenntnis gem. § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB. Dabei sind als „wertaufhellend“ nur die Umst!nde zu be-
rÅcksichtigen, die zum Bilanzstichtag bereits objektiv vorlagen und nach dem Bilanzstichtag,
aber vor dem Tag der Bilanzerstellung lediglich bekannt oder erkennbar wurden. Der zu beurtei-
lende Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung ist auf die am Bilanzstichtag – objektiv
– bestehenden Verh!ltnisse zu beziehen (BFH v. 19. 10. 2005 XI R 64/04, BStBl 2006 II 371). Der
Abschreibung von Forderungen steht nicht entgegen, dass sie nach dem Tag der Bilanzerstel-
lung (teilweise) erfÅllt worden sind und der Gl!ubiger den Schuldner weiterhin beliefert hat; es
genÅgt, dass unter Zugrundelegung der Sicht des Kaufmanns am maßgebenden Bilanzstichtag
objektiv Ausfallrisiken bestehen (BFH v. 20. 8. 2003 I R 49/02, BStBl 2003 II 941).


